
ONKOLOGISCHE
REHABILITATION

Der Weg zurück in Alltag und  

Arbeitsleben

www.krebsverband-bw.de

MEHR 
WISSEN

BESSER
LEBEN



VORWORT

Liebe Leserin, lieber Leser,

wieder leistungsfähig zu sein, den Alltag zu meis-

tern und in den Beruf zurückzukehren ist oftmals 

ein großer Wunsch und ein wichtiges Ziel nach der 

Krebstherapie. Verschiedene Rehabilitationsangebote helfen Ihnen dabei, die 

Funktionseinschränkungen durch die Krebserkrankung sowie der Nebenwir-

kungen der Therapie zu verbessern. Dieser Ratgeber zeigt Ihnen, welche Unter-

stützungsangebote Sie auf Ihrem Weg zurück in den Alltag und ins Arbeitsleben 

begleiten. Die verschiedenen Angebote, Unterstützungsleistungen sowie deren 

Zugangswege werden erklärt. Zudem finden Sie eine Übersicht zu wichtigen 

Ansprechpartner*innen. 

Denn auch hier greift unser Motto „Mehr wissen, besser leben.“ Ein umfang-

reiches Wissen über die verschiedenen Unterstützungsleistungen hilft Ihnen, 

die beste Entscheidung für sich und Ihr weiteres Leben zu treffen. 

Wir freuen uns, Sie auf dem Weg zurück ins Leben zu begleiten. Wenden Sie sich 

gerne bei Fragen an uns oder eine der zahlreichen ambulanten Krebsberatungs-

stellen in Baden-Württemberg. Die Regionalzentren der Deutschen-Rentenver-

sicherung stehen Ihnen ebenfalls für Beratungsgespräche zur Verfügung. 

Ihr 

Prof. Dr. Dr. h.c. Uwe Martens 

Vorstand des Krebsverbandes  

Baden-Württemberg

Ihre  

Ulrika Gebhardt  

Geschäftsführerin des Krebsverbandes 

Baden-Württemberg
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DER WEG  

ZURÜCK  

INS LEBEN

Eine Krebserkrankung kann jeden treffen. Deshalb ist es 

gut zu wissen, dass man in diesem Moment nicht alleine ist. 

Neben der eigenen Familie und den Freunden, dem medi-

zinischen Fachpersonal und den Pflegekräften helfen den 

Betroffenen auch verschiedenste Rehabilitationsleistungen, 

um nach der Akutbehandlung den Weg zurück ins Leben zu 

finden. 

Diese können von verschiedenen Rehabilita tionsträgern (wie z. B. 

den ge setzli chen Kran ken kassen, den Trägern der Unfallversicherung 

oder den Trägern der gesetzlichen Rentenversicherung) gezahlt  

werden.

Wie diese Ihnen oder Ihren Angehörigen helfen können, welche  

Voraussetzungen für eine onkologische Rehabilitation oder die beruf-

liche Wiedereingliederung erfüllt sein müssen, wie Sie die Leistung 

beantragen können und wie Sie in dieser Zeit finanziell abgesichert  

sind, erfahren Sie in dieser Broschüre.
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 1

DIE ONKOLOGISCHE  

REHABILITATION

1.1  Wozu dient die onkologische Rehabilitation?

Die onkologische Rehabilitation umfasst gezielte diagnostische und thera-

peutische Maßnahmen. Diese sollen die körperlichen und seelischen Folgen 

der Tumorerkrankung mildern beziehungsweise beseitigen helfen. 

Je nach Art der Erkrankung oder Form der Therapie können die Folgestörun-

gen sehr unterschiedlich sein. Deshalb werden die Ziele einer onkologischen 

Rehabilitation an Ihre persönlichen Bedürfnisse angepasst. So stehen z. B. 

nach einem chirurgischen Eingriff an der Brust die Beweglichkeit und der 

Lymphabfluss des Armes im Vordergrund der Therapie, nach einer Entfer-

nung des Kehlkopfes ist es die Sprachschulung. Hautveränderungen, die 

durch Bestrahlungen entstehen können, erfordern ebenfalls 

eine spezielle Behandlung. 

Das Spektrum der Nebenwirkungen und Folgestörungen der 

vorhergegangenen Erstbehandlung kann vielfältig sein: Es 

reicht von Blutbildveränderungen über Haarverlust bis hin 

zu allgemeiner Schwäche. Mit Hilfe eines individuellen 

krankheitsgerechten Konzeptes erhält jeder Rehabilitand die 

für ihn notwendigen medizinischen Leistungen.

TIPP  

Die notwendigen Antrags-

formulare für die onko-

logische Rehabilitation  

(z.B. AHB) erhalten  

Sie vom Sozialdienst Ihres 

Krankenhauses.

Während der onkologischen Rehabilitation werden auch psychologische Hil-

fen zur Bewältigung der Erkrankung sowie Informationen über die Krankheit 

und ihre Folgen angeboten. Natürlich werden Sie auch auch beim beruflichen 

Wiedereinstieg unterstützt und profitieren von der Zusammenarbeit der ver-

schiedenen Fachtherapeuten. Onkologische Rehabilitationsleistungen wer-

den stationär oder ganztägig ambulant durchgeführt. Die Dauer ist von der 

Indikation beziehungsweise Diagnose und dem Verlauf der Behandlung ab-

hängig. Sie beträgt normalerweise drei Wochen. Wenn es medizinisch not-

wendig ist, können Leistungen auch für einen längeren Zeitraum durchge-

führt werden.

Bis zum Ablauf eines Jahres nach einer abgeschlossenen Erstbehandlung 

können Sie Leistungen zur onkologischen Rehabilitation in Anspruch neh-

men. Wenn erhebliche Funktionsstörungen vorliegen, kann die Rehabilita-

tion in Ausnahmefällen auch bis zum Ablauf von zwei Jahren nach der Erst-

behandlung erfolgen.

Damit Sie möglichst schnell vom Krankenhaus in eine spezielle Rehabilita-

tionseinrichtung verlegt werden und die Anschlussrehabilitation (AHB) sich 

nahtlos anschließen kann, informiert Sie der Sozialdienst des Krankenhauses  

darüber, welches Verfahren Ihr zuständiger Rehabilitationsträger für die Ein-

leitung einer AHB vorsieht.

1.2 Die Anschlussrehabilitation (AHB)

Onkologische Rehabilitationsleistungen können Sie auch als Anschlussreha-

bilitation, also unmittelbar nach der Krankenhausbehandlung, erhalten. Auch 

diese Form der Rehabilitation kann stationär oder ganztägig ambulant durch-

geführt werden. Die stationäre Erstbehandlung muss jedoch vorher abge-

schlossen sein.
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1.3 Die medizinisch-beruflich orientierte Rehabilitation 
(MBOR)

Der Leitgedanke der „Medizinisch-beruflich orientierten Rehabilitation“ 

(MBOR) ist die Ausrichtung der medizinischen Rehabilitation an den An-

forderungen der Arbeitswelt. In Ergänzung zur „klassischen“ medizinischen 

Rehabilitation handelt es sich hierbei um eine spezifische, auf die Bedürf-

nisse der im Erwerbsleben stehenden Rehabilitanden zugeschnittene Leis-

tung. Neben der Erkrankung wird in besonderem Maße die berufliche  

Si tuation in den Fokus der Behandlung gestellt. Elemente der MBOR sind 

beispielsweise eine spezielles Arbeitsplatztraining oder auch Gruppenpro-

gramme zum beruflichen Verhalten und Erleben (z. B. Stressbewältigung oder 

Konfliktlösung am Arbeitsplatz). Den Betroffenen sollen im Rahmen der 

MBOR Strategien aufgezeigt werden, die ihnen helfen, die Anforderungen 

ihres Arbeitsplatzes zu bewältigen. Die MBOR wird nur in ausgewählten, 

besonders spezialisierten Rehabilitationseinrichtungen erbracht.

1.4 Die Voraussetzungen

Für eine onkologische Rehabilitation müssen bestimmte persönliche und  

sogenannte versicherungsrechtliche Voraussetzungen erfüllt sein.

Wann kann eine onkologische Rehabilitation durchgeführt werden?

Persönliche Voraussetzungen
Die persönlichen Voraussetzungen liegen vor, wenn aus medizinischer Sicht 

folgende Punkte erfüllt sind:

• Die entsprechende Diagnose vorliegt.

• Die Erstbehandlung (operative Behandlung oder Strahlentherapie) 

abgeschlossen ist.

• Die körperlichen, seelischen, sozialen oder beruflichen Behinderungen, 

die durch die Erkrankung entstanden sind, therapierbar beziehungs-

weise positiv zu beeinflussen sind.

• Die/der Patient*in für die onkologische Rehabilitation ausreichend 

belastbar ist. Laufende Chemotherapien sind grundsätzlich kein 

Hinderungs grund.

Versicherungsrechtlichen Voraussetzungen
Es reicht aus, wenn eine der folgenden drei Voraussetzungen erfüllt ist:

• in den letzten zwei Jahren vor dem Antrag liegen sechs Kalendermonate 

mit Pflichtbeiträgen für eine versicherte Beschäftigung oder Tätigkeit, 

wobei sich der Zweijahreszeitraum um Anrechnungszeiten wegen des 

Bezugs von Arbeitslosengeld II verlängert,

• innerhalb von zwei Jahren nach einer Ausbildung haben Sie eine 

versicherte Beschäftigung oder selbständige Tätigkeit aufgenommen 

und bis zur Antragstellung ausgeübt; oder Sie waren nach Aufnahme 

dieser Beschäftigung beziehungsweise Tätigkeit bis zur Antragstellung 

arbeitsunfähig (Krankheit) oder arbeitslos,

• zum Zeitpunkt der Antragstellung liegt bei Ihnen verminderte 

Erwerbsfähigkeit vor oder droht einzutreten und Sie haben die 

allgemeine Wartezeit erfüllt.

Die allgemeine Wartezeit ist erfüllt, wenn mindestens 60 Kalendermonate 

mit Pflichtbeiträgen oder freiwilligen Beiträgen belegt sind.

Onkologische Rehabilitation auch für Rentner und Angehörige
Onkologische Rehabilitationsleistungen können Sie auch erhalten, wenn Sie 

bereits eine Rente von der Deutschen Rentenversicherung erhalten (z. B. eine 

Altersrente oder eine Erwerbsminderungsrente). Das ist eine Besonderheit. 

Andere Leistungen zur Teilhabe werden für Altersrentner nicht gezahlt.

Nichtversicherte Ehe- oder Lebenspartner von Versicherten und Hinterblie-

bene können ebenfalls diese Rehabilitationsart erhalten. Auch für (nichtver-

sicherte) Kinder ist eine onkologische Rehabilitation bis zum vollendeten 

18. Lebensjahr möglich. Dies gilt für erkrankte Kinder von Versicherten oder 

Rentnern genauso wie für Stief- oder Pflegekinder, Enkel oder Geschwister, 

wenn sie in deren Haushalt aufgenommen oder vorwiegend von ihnen un-

terhalten worden sind.

Wenn Kinder sich in einer Ausbildung oder einem freiwilligen sozialen oder 

ökologischen Jahr befinden, können sie bis zum vollendeten 27. Lebensjahr 

als Kind berücksichtigt werden. 
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Keine Rehabilitation durch die gesetzliche  
Rentenversicherung
Nicht in jedem Fall wird eine onkologische Rehabilitation 

von der gesetzlichen Rentenversicherung gezahlt. Keinen 

Anspruch hat, wer

• später Anspruch auf Versorgungsanwartschaften  

 (z. B. als Beamt*in) hat,

• versicherungsfrei ist und bereits eine Altersversorgung  

 (z. B. als Beamt*in) erhält,

• eine gleichartige Leistung auch von einem anderen  

 Rehabilitationsträger erhalten kann – z. B. von   

 der gesetzlichen Unfallversicherung wegen einer  

 Berufskrankheit, oder

• sich gewöhnlich im Ausland aufhält.

Die gleichen Einschränkungen gelten auch für nichtversicherte Angehörige, 

die onkologische Rehabilitationsleistungen beantragen wollen.

1.5 Der Antrag

Onkologische Rehabilitationsleistungen müssen Sie be-

antragen. Antragsformulare erhalten Sie direkt bei der  

Deutschen Rentenversicherung (siehe Anhang), in den Aus-

kunfts- und Beratungsstellen, den Ansprechstellen für  

Rehabilitation und Teilhabe (siehe Anhang), bei den gesetz-

lichen Krankenkassen, Versicherungsämtern und von den 

Versichertenberater*innen. Diese Stellen sind Ihnen auch 

beim Ausfüllen des Antrages behilflich. 

TIPP  

Sind für Sie Leistungen der 

gesetzlichen Rentenver-

sicherung ausgeschlossen, 

zahlt möglicherweise die 

gesetzliche oder Ihre private 

Krankenversicherung eine 

onkologische Rehabilitation 

für Sie. Bitte fragen Sie bei 

Ihrer Krankenkasse nach.

TIPP  

Schauen Sie nach, von 

welchem Rentenversiche-

rungsträger (DRV Bund, 

DRV Land) Sie Ihre letzte 

Renteninformation bekom-

men haben und schicken  

Sie den Antrag dorthin. 

TIPP  

Das komplette Antragspa-

ket mit allen erforderlichen 

Formularen können Sie  

auch im Internet unter  

www.deutscherentenversi-

cherung.de herunterladen.

Die Zuständigkeit regeln die Rehabilitationsträger unter 

sich und leiten Ihren Antrag gegebenenfalls an die zustän-

dige Stelle weiter. Sie werden selbstverständlich darüber 

informiert. Ihrem Antrag auf eine onkologische Rehabilita-

tion müssen Sie eine ärztliche Stellungnahme beifügen. Das 

kann ein aktueller Befundbericht, ein Gutachten oder auch 

ein aktueller Krankenhausbericht sein. Sollten Sie Ihre onko-

logische Rehabilitationsleistung als sogenannte Anschluss-

rehabilitation erhalten, gelten besondere Antragsformali-

täten. Wenden Sie sich diesbezüglich an den Sozialdienst 

des Krankenhauses.

1.6 Die Kosten

Der Rehabilitationsträger übernimmt für Sie die Kosten der Anwendungen, 

Ihre Unterbringung und Verpflegung sowie Ihre Reisekosten. Bei Rehabilita-

tionsleistungen, die stationär durchgeführt werden, müssen Sie aber etwas 

zuzahlen. Wird die Rehabilitation ganztägig ambulant durchgeführt, entste-

hen Ihnen dagegen keine Kosten. Unter bestimmten Voraussetzungen ist 

eine Befreiung von der Zuzahlung möglich.

Zuzahlung
Die Zuzahlung richtet sich nach der Dauer Ihres Aufenthaltes in der Rehabi-

litationseinrichtung. Pro Kalendertag müssen Sie zehn Euro zuzahlen, längs-

tens jedoch für 42 Tage im Kalenderjahr. Hierbei werden Zuzahlungen inner-

halb eines Kalenderjahres – die Sie gegebenenfalls schon bei einer anderen 

Rehabilitation oder einer Behandlung im Krankenhaus gezahlt haben – mit-

gezählt. Ob dies für eine Rehabilitation von der Krankenversicherung oder 

Rentenversicherung erfolgte, spielt dabei keine Rolle. 

www.deutscherentenversicherung.de
www.deutscherentenversicherung.de
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Teilen Sie deshalb in Ihrem Reha-Antrag mit, ob Sie bereits Zuzahlungen ge-

leistet haben. Bei einer Anschlussrehabilitation müssen Sie längstens für 14 

Tage zuzahlen. Hier werden ebenfalls Zuzahlungen, die Sie im selben Kalen-

derjahr bereits für eine Krankenhausbehandlung oder eine 

weitere Anschlussrehabilitation geleistet haben, berücksich-

tigt. Erhalten Sie während der Rehabilitation Übergangsgeld 

(s. Kapitel „Unterstützung“), entfällt die Zuzahlung. Sind Sie 

zum Zeitpunkt der Antragstellung noch nicht 18 Jahre alt, 

müssen Sie zu einer Rehabilitation nichts zuzahlen.

Befreiung von der Zuzahlung
Unter bestimmten Voraussetzungen (beispielsweise bei ge-

ringem Einkommen) können Sie sich auf Antrag teilweise 

oder vollständig von der Zuzahlung befreien lassen. Antrags-

formulare erhalten Sie bei den Krankenkassen, den Versi-

cherungsämtern oder Ihrem Rentenversicherungsträger. Bei 

nichtversicherten Angehörigen werden die Einkommens-

verhältnisse des Versicherten beziehungsweise Rentners für 

die Berechnung der Zuzahlung zugrunde gelegt. 

Die Einkommensgrenze für die Befreiung von der Zuzahlung 

wird jährlich neu festgelegt. Wer Erwerbseinkommen und 

Sozialleistungen bekommt, bei dem werden beide Einkom-

mensarten zusammengerechnet. Vollständig von der Zuzah-

lung befreit werden können Sie auch, wenn Sie Hilfe zum 

Lebensunterhalt beziehungsweise Leistungen zur Grundsi-

cherung (beispielsweise Arbeitslosengeld II) bekommen – 

unabhängig von der Art und der Höhe der Leistungen. Auch 

hier muss die Befreiung beantragt werden.

Eine teilweise Befreiung von der Zuzahlung ist ebenfalls 

möglich, wenn der Rehabilitand ein Kind hat (für das An-

spruch auf Kindergeld besteht) oder selbst pflegebedürftig 

ist und bestimmte Einkommensgrenzen nicht überschritten 

werden. Gleiches gilt, wenn der Ehe- oder Lebenspartner, 

mit dem der Versicherte/Rentner in häuslicher Gemein-

schaft lebt, pflegebedürftig ist und keinen Anspruch auf 

Leistungen aus der Pflegeversicherung hat. Den jeweils 

INFO 

Hier finden Sie die aktuellen  

Einkommensgrenzen  

zur Befreiung von der  

Zuzahlung sowie das  

Antragsformular:

 

https://www.deutsche-ren-

tenversicherung.de/DRV/

DE/Reha/Warum-Reha/

zuzahlung.html

TIPP 

Normalerweise zählt das 

Einkommen/Erwerbsersatz-

einkommen im Monat vor 

der Antragsstellung. Sollten 

sich Ihre Einkommensver-

hältnisse bis zum Beginn 

der stationären Leistung 

verschlechtert haben, so ist 

das Einkommen im Kalen-

dermonat vor Beginn der 

Leistung anzugeben.

aktuellen Zuzahlungsbetrag und weitere wertvolle Hinweise können Sie dem 

Informationsblatt zum Rehabilitationsantrag entnehmen.

Versicherte/Rentner, die überhaupt keine Einkünfte haben, müssen keine 

Zuzahlung leisten. Wird aus Ihrer Versicherung eine onkologische Rehabi-

litation für Ihr Kind durchgeführt, müssen Sie unabhängig vom Alter des  

Kindes ebenfalls nichts zuzahlen.

1.6 Die Unterstützung

Damit Sie und Ihre Familie während der onkologischen  

Rehabilitation finanziell versorgt sind, gibt es eine Reihe  

zusätzlicher Unterhaltsleistungen. Dazu gehören das Über-

gangsgeld, die Erstattung von Reisekosten, die Finanzierung 

einer Haushaltshilfe oder auch die Übernahme von Kinder-

betreuungskosten.

Übergangsgeld
Übergangsgeld können Sie für stationäre wie auch für ganz-

tägig ambulant durchgeführte Leistungen erhalten. Als 

Unterhaltsersatz soll es Einkommenslücken für die Dauer 

Ihrer Rehabilitation überbrücken. Die Höhe des Übergangs-

geldes richtet sich im Allgemeinen nach den letzten Ar-

beitsentgelten beziehungsweise Beitragszahlungen zur  

gesetzlichen Rentenversicherung sowie den familiären Ge-

gebenheiten. 

Einen Anspruch auf Übergangsgeld haben Sie nur, wenn Sie 

unmittelbar vor Beginn der Rehabilitation oder – falls Sie 

krank sind und nicht mehr arbeiten können – unmittelbar vor ihrer Arbeits-

unfähigkeit Arbeitsentgelt oder Arbeitseinkommen erzielt und im Bemes-

sungszeitraum Beiträge zur Rentenversicherung gezahlt haben. Erhalten Sie 

eine Entgeltersatzleistung (z. B. wegen Krankheit oder Arbeitslosigkeit), müs-

sen dieser Einkünfte zugrunde liegen, aus denen Beiträge zur Rentenversi-

cherung gezahlt worden sind.

INFO 

Bei Fragen zur onko-

logischen Rehabilitation 

können Sie sich gerne auch 

an die ambulanten psycho-

sozialen Krebsberatungs-

stellen wenden. 

 

https://www.krebsverband-

bw.de/krebsberatung-1/

krebsberatung/krebsbera-

tungsstellen-in-baden- 

wuerttemberg

https://www.deutsche-rentenversicherung.de/DRV/DE/Reha/Warum-Reha/zuzahlung.html
https://www.deutsche-rentenversicherung.de/DRV/DE/Reha/Warum-Reha/zuzahlung.html
https://www.deutsche-rentenversicherung.de/DRV/DE/Reha/Warum-Reha/zuzahlung.html
https://www.deutsche-rentenversicherung.de/DRV/DE/Reha/Warum-Reha/zuzahlung.html
https://www.deutsche-rentenversicherung.de/DRV/DE/Reha/Warum-Reha/zuzahlung.html
https://www.krebsverband-bw.de/krebsberatung-1/krebsberatung/krebsberatungsstellen-in-baden-wuerttemberg
https://www.krebsverband-bw.de/krebsberatung-1/krebsberatung/krebsberatungsstellen-in-baden-wuerttemberg
https://www.krebsverband-bw.de/krebsberatung-1/krebsberatung/krebsberatungsstellen-in-baden-wuerttemberg
https://www.krebsverband-bw.de/krebsberatung-1/krebsberatung/krebsberatungsstellen-in-baden-wuerttemberg
https://www.krebsverband-bw.de/krebsberatung-1/krebsberatung/krebsberatungsstellen-in-baden-wuerttemberg
https://www.krebsverband-bw.de/krebsberatung-1/krebsberatung/krebsberatungsstellen-in-baden-wuerttemberg
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Das Übergangsgeld beträgt 75 oder 68 Prozent Ihres letzten Nettoverdiens-

tes. Welcher Prozentsatz für Sie gilt, hängt z. B. davon ab, ob ein Kind in Ihrem 

Haushalt lebt oder ein Familienmitglied pflegebedürftig ist. 

Arbeitnehmer erhalten bei Arbeitsunfähigkeit ihr Gehalt im Regelfall sechs 

Wochen vom Arbeitgeber weitergezahlt. Übergangsgeld, das den während 

der Rehabilitation wegfallenden Verdienst ersetzen soll, bekommen Sie somit 

erst, wenn die Entgeltfortzahlung abgelaufen oder der Anspruch durch glei-

che Vorerkrankungen aufgebraucht ist. 

Waren Sie vor der Rehabilitation arbeitslos, erhalten Sie unter bestimmten 

Voraussetzungen Übergangsgeld in Höhe Ihrer bisherigen, von der Agentur 

für Arbeit bezogenen Leistung. Empfänger von Arbeitslosengeld II erhalten 

auch während der Rehabilitation diese Leistungen regelmäßig vom Träger 

der Grundsicherung (z. B. von der Agentur für Arbeit oder vom Jobcenter) 

weiter. Bei Selbständigen beziehungsweise freiwillig Versicherten wird das 

Übergangsgeld aus den Beiträgen im letzten Kalenderjahr vor Beginn der 

Rehabilitation ermittelt. 

Wenn Sie Übergangsgeld bekommen, bleiben Sie auch so-

zialversichert. Die Beiträge zahlt Ihr Rehabilitationsträgerg 

für Sie. Den Beitragszuschlag für Kinderlose zur Pflegever-

sicherung müssen Sie jedoch selbst zahlen. Inbegriffen ist 

auch der Unfallversicherungsschutz, also z. B. der Weg zur 

Rehabilitationseinrichtung und zurück.

Reisekosten
Ihre Reisekosten übernehmen die Rehabilitationsträger. Er-

stattet werden grundsätzlich die Kosten für die Hin- und 

Rückfahrt zwischen Ihrem Wohnort und der Rehabilitations-

einrichtung in Höhe der Tarife für öffentliche Verkehrsmit-

tel. Das gilt für stationär und ganztägig ambulant durchge-

führte Behandlungen gleichermaßen. Mit der Einladung zur 

Rehabilitation übersendet Ihnen die Reha-Einrichtung  

Informationsmaterial, dem Sie weitere Einzelheiten entneh-

men können. Wenn Sie mit Ihrem privaten Kraftfahrzeug 

fahren, wird die Zahlung einer Wegstreckenentschädigung 

geprüft.

INFOS  

zur Haushaltshilfe erhalten 

Sie z.B. in den Auskunfts- 

und Beratungsstellen der 

Deutschen Rentenversiche-

rung (siehe Anhang).

TIPP 

In Ihrem eigenen Interesse 

sollten Sie besser nicht Ihr 

privates Kraftfahrzeug 

nutzen. Denn gegebenen-

falls kann Ihnen das Fahren 

aus medizinischen Gründen 

untersagt werden.

INFO 

Grundsätzlich wird bei der 

Anreise mit öffentlichen 

Verkehrsmitteln von der 

Deutschen Rentenversiche-

rung der Transport von  

zwei Gepäckstücken  

übernommen.

Haushaltshilfe und Kinderbetreuung
Der Rehabilitationsträger kann auch Kosten für eine Haus-

haltshilfe oder Kinderbetreuung übernehmen. Eine Haus-

haltshilfe ist immer dann möglich, wenn Sie wegen der  

Teilnahme an der Rehabilitation Ihren Haushalt nicht weiter-

führen können und auch eine andere im Haushalt lebende 

Person diese Arbeiten nicht übernehmen kann. Außerdem 

muss ein Kind im Haushalt leben. Das Kind muss zu Beginn 

der Haushaltshilfe jünger als zwölf Jahre oder behindert und 

auf Hilfe angewiesen sein. 

Unter Umständen kann das Kind auch in die Rehabilitationseinrichtung mit-

genommen werden. Es dürfen jedoch keine medizinischen Einwände bestehen. 

Liegen die Voraussetzungen für eine Haushaltshilfe nicht vor, etwa weil das 

Kind schon zwölf Jahre alt oder älter ist, können Kosten für die Betreuung 

des Kindes übernommen werden, wenn diese durch die Teilnahme an der 

Rehabilitation unvermeidbar entstehen. 

1.7 Die Einrichtungen

Die Rehabilitationsträger belegen im gesamten Bundesgebiet Rehabilita-

tionseinrichtungen (siehe Anhang), welche jeweils auf bestimmte Indikatio-

nen ausgerichtet sind. Der Träger entscheidet im Antragsverfahren immer 

auch über den Leistungsumfang. Das bedeutet, es werden Art, Dauer, Um-

fang, Beginn und Durchführung der Rehabilitationsleistungen festgelegt. 

Zusätzlich wird auch die jeweilige Rehabilitationseinrichtung ausgewählt. 

Gern können Sie dem Rehabilitationsträger Ihre Wünsche zur Region, zum 

Ort oder zu einer speziellen Rehabilitationseinrichtung nennen. Die Träger 

werden Ihre Wünsche so weit wie möglich berücksichtigen.
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Rehabilitation im Ausland
Rehabilitationsleistungen werden normalerweise im Inland durchgeführt. 

Von diesem Grundsatz kann nur dann abgewichen werden, wenn die von 

Ihnen gewünschte Rehabilitationseinrichtung im Ausland die Leistungen in 

vergleichbarer Qualität und mit gleicher Wirksamkeit kostengünstiger an-

bietet. Dabei stellen die Rehabilitationsträger die gleichen Anforderungen 

an die ausländischen Rehabilitationseinrichtungen wie an inländische Ein-

richtungen. Das betrifft sowohl das medizinische und therapeutische Kon-

zept als auch die räumliche und medizinische Ausstattung der Einrichtung.

Selbst beschaffte Leistungen
Grundsätzlich können Sie sich auch selbst um Ihre Rehabilitation kümmern 

und die entstandenen Kosten von den Rehabilitationsträgern erstattet be-

kommen. Dies ist jedoch nur unter bestimmten Voraussetzungen möglich. 

Beispielsweise dann, wenn z. B. der Rentenversicherungsträger nicht in einer 

angemessenen Zeit über Ihren Antrag entschieden beziehungsweise Ihnen 

keinen hinreichenden Grund für die Verzögerung mitgeteilt hat. In diesem 

Fall müssten Sie Ihren Rentenversicherungsträger auffordern, innerhalb der 

nächsten zwei bis drei Wochen über Ihren Antrag zu entscheiden, und ihm 

mitteilen, dass Sie sich ansonsten selbst um die Rehabilitation kümmern. 

Handelt der Rentenversicherungsträger in dieser Zeit nicht, muss er Ihnen 

die entstandenen Kosten für die selbst besorgte Rehabilitation erstatten. Sie 

bekommen jedoch nur den Anteil Ihrer Aufwendungen zurück, der tatsäch-

lich erforderlich war, um das Rehabilitationsziel zu erreichen.

Bitte beachten Sie
Bei dieser Variante müssen Sie im Vorfeld richtig einschätzen können, 

welche Leistungen im Einzelnen überhaupt notwendig sind. Andernfalls 

könnten Ihnen einige Kosten nicht erstattet werden; Sie müssten diese 

dann selbst tragen.

2

BERUFLICHE REHABILITATION

Nach einer überstandenen Krebsbehandlung geht es für viele Betroffene vor 

allem darum, in ihrem Leben wieder zurück in den gewohnten Alltag und zur 

schmerzlich vermissten Normalität zurückzufinden. 

Dazu gehört es auch wieder berufstätig zu sein. Arbeiten zu können, optimaler-

weise am „eigenen“ alten Arbeitsplatz, bedeutet für sie Normalität, gibt ihnen 

Sicherheit und stärkt das Selbstwertgefühl sowie die Lebenszufriedenheit. 

Dabei ist die Rückkehr ins Arbeitsleben für die Betroffenen jedoch auch im-

mer mit Fragen und Belastungen verbunden:

• Bin ich den beruflichen Anforderungen noch gewachsen?

• Kann ich überhaupt an meinen vertrauten Arbeitsplatz zurück?

• Was sage ich meinen Arbeitskollegen?

• Rechnen sie überhaupt noch mit mir?

• Und was ist, wenn ich die Arbeit kräftemäßig nicht mehr schaffe?

Vor der Wiederaufnahme der beruflichen Tätigkeit gibt es deshalb einige 

Fragen zu klären. So gilt es festzustellen, ob die Betroffenen körperlich wie 

psychisch soweit wieder hergestellt sind, dass sie den zu erwartenden Be-

lastungen am Arbeitsplatz gewachsen sind. Ist die Frage der Belastbarkeit 

nicht eindeutig klar, so kann oftmals mit dem Arbeitgeber zunächst auch eine 

Teilzeitbeschäftigung vereinbart werden. Der Körper gewöhnt sich dann nach 

und nach wieder an den regelmäßigen Arbeitsrhythmus und die Belastungen 

durch die Berufstätigkeit. 
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Dabei ist die Rückkehr in den Beruf für die Betroffenen nicht 

unbedingt eine Bürde. Viele Betroffene würden gerne wie-

der zur Arbeit gehen, da ihnen der Beruf das Gefühl gibt, 

gebraucht zu werden, ihnen hilft einen strukturierten Tages-

ablauf zu finden und soziale Kontakte, z. B. mit den Arbeits-

kollegen, zu pflegen.

Dabei müssen Betroffene den Weg zurück in den Beruf nicht 

alleine finden. Die Ansprechstellen für Rehabilitation und 

Teilhabe oder auch direkt die Deutsche Rentenversicherung 

helfen ihnen dabei, trotz gesundheitlicher Probleme wieder 

ihre Frau oder ihren Mann im Beruf zu stehen. Die sogenann-

ten „Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben“ unterstützen 

sie dabei, ihren Arbeitsplatz zu erhalten oder ihnen auch 

neue Berufschancen zu eröffnen. 

Im Folgenden möchten wir Ihnen einen Überblick über das 

breite Leistungsspektrum der beruflichen Rehabilitation ge-

ben, welches von finanzieller Unterstützung über verschie-

dene Ausbildungs- und Weiterbildungsangebote bis hin zur 

Bereitstellung von Hilfsmitteln am Arbeitsplatz reicht, Ihnen zeigen was bei 

der Antragstellung zu beachten ist und Ihnen kompetente Ansprechpartner 

und Kontaktadressen nennen.

2.1 Berufsförderung: Chancen und Ziele

Ziel der Berufsförderung ist es, Menschen trotz Erkrankung oder Behinde-

rung möglichst dauerhaft in das Berufsleben einzugliedern und eine vorzei-

tige Rente zu vermeiden (siehe Grafik rechts).

Alle Menschen mit einer gesundheitlichen Einschränkung können einen An-

trag auf Hilfen zur beruflichen Rehabilitation stellen. Dieser kann direkt bei 

einem der Reha-Träger (z. B. Rentenversicherung, ARGE) oder bei einer An-

sprechstelle für Rehabilitation und Teilhabe der Reha-Träger, die es in jedem 

Landkreis gibt (siehe Anhang), gestellt werden.

TIPP 

Falls Sie nicht vollständig in 

Ihren Beruf/auf Ihren alten 

Arbeitsplatz zurückkehren 

können, empfiehlt sich ein 

Beratungsgespräch bei 

der Deutschen Rentenver-

sicherung. In dem Gespräch 

sollte abgeklärt werden, ob 

Leistungen zur Teilhabe am 

Arbeitsleben (Anpassungen 

des Arbeitsplatzes/Quali-

fizierungs-, Umschulungs-

maßnahmen) oder auch 

eine teilweise Erwerbsmin-

derungsrente in Betracht 

kommen. 

Zurück in das Berufsleben

Krebsbehandlung

Onkologische Rehabilitation

Antrag auf berufliche Rehabilitation

Bewilligung des Antrags Ablehnung des Antrags

Widerspruch innerhalb eines 

Monats möglich und ggf. Klage vor  

dem Sozialgericht. Achtung, wichtig! 

Schriftlicher Bescheid, denn nur dann 

rechtsgültig und Widerspruch möglich.

Berufliche Rehabilitation

Rückkehr in den Arbeitsmarkt

Bundesagentur für Arbeit SGB-II Stellen (z.B. ARGEn)Rentenversicherung

Wenn a) der Versicherte 15 Beitragsjahre in die Rentenversicherung einge-

zahlt hat oder b) in den letzten sechs Monaten eine medizinische Reha über 

seine Trägerschaft erfolgt ist oder c) bereits einmal eine Teilrente bezogen 

wurde, ist die Deutsche Rentenversicherung der Leistungsträger für die beruf-

liche Rehabilitation. Trifft keiner dieser Punkte zu, liegt die Trägerschaft für 

die berufliche Reha in der Regel bei der Agentur für Arbeit. 
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Die Leistungen zur beruflichen Rehabilitation können allein oder auch er-

gänzend zu einer bereits erfolgten medizinischen Rehabilitation durchge-

führt werden. Es gibt Maßnahmen, die den Arbeitsplatz erhalten sollen, aber 

auch Aus- und Weiterbildungsangebote, die Ihnen ganz neue berufliche Per-

spektiven ermöglichen können. Zu den Leistungen zur Teilhabe am Arbeits-

leben, die durch die Rentenversicherung erbracht werden können zählen:

• Probebeschäftigung (bei auslaufendem Krankengeld),

• Einarbeitungszuschuss bei innerbetrieblicher  

 Umsetzung,

• Behinderungsbedingte technische Hilfen,

• Eignungsfeststellung, Qualifizierung/Umschulung,

• die Einschaltung des psychologischen Dienstes  

 (z. B. verkehrsmedizinische Begutachtung).

Bei der Auswahl der Leistungen werden individuell unterschiedliche Faktoren 

wie Eignung, Neigung und auch Ihre bisherige Tätigkeit angemessen berück-

sichtigt. Auch die aktuelle Lage auf dem Arbeitsmarkt fließt in die Entschei-

dung mit ein. 

Durchgeführt werden die Leistungen möglichst am Wohnort, zumindest in 

Wohnortnähe. Nur wenn die Art oder Schwere der Behinderung es erfordern, 

können sie stationär in Einrichtungen der beruflichen Rehabilitation statt-

finden. Das ist immer dann notwendig, wenn Sie aufgrund der Behinderung 

auf die medizinischen, psychologischen oder sozialen Dienste angewiesen 

sind, die dort angeboten werden. 

Wenn Sie an einer Leistung teilnehmen und deshalb auswärts wohnen müs-

sen, übernimmt der Kostenträger die Mietkosten für Ihre Unterkunft. Auch 

Verpflegungskosten können erstattet werden.

Wenn Sie täglich zwischen Wohnort und Ausbildungsstätte pendeln müssen 

und mindestens acht Stunden vom Wohnort abwesend sind, bekommen Sie 

eine Mittagessenpauschale. Verpflegungskosten übernimmt der Rehabilita-

tionsträger nur dann, wenn die Ausbildungsstätte keine kostenlose Mittags-

mahlzeit anbietet. 

TIPP 

Sprechen Sie bereits in der 

Rehabilitationseinrichtung 

mit einer/einem Reha-Fach-

berater*in, wenn Sie Beden-

ken bzgl. Ihres Arbeitsplatzes 

haben. 

Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben dauern grundsätzlich so lange, wie 

sie für das angestrebte Berufsziel allgemein üblich oder vorgesehen sind. 

Weiterbildungen, die ganztägig stattfinden, sind auf zwei 

Jahre begrenzt. Ist eine erfolgreiche berufliche Wiederein-

gliederung in dieser Zeit nicht zu erwarten, können aber 

auch längerfristige Aus- oder Weiterbildungen durchgeführt 

werden. Dies hängt von der Art und Schwere der Behinde-

rung, von deren Prognose und Entwicklung sowie von der 

Situation auf dem Arbeitsmarkt ab. 

Bitte beachten Sie: Eine Förderung einzelner herausgelöster 

Ausbildungsabschnitte für sich, die innerhalb einer länger 

als zwei Jahre dauernden Berufsausbildung liegen, ist nicht 

möglich. Vorbereitungslehrgänge oder Vorförderungen im 

Rahmen der Rehabilitation werden bei der Zweijahresfrist 

nicht mitgezählt. 

Die Leistungen werden grundsätzlich im Inland durchge-

führt. Unabhängig davon können Tagespendler, die den  

ausländischen Arbeitsmarkt eines angrenzenden Nachbar-

staates nutzen möchten, bei ihrer beruflichen Wiederein-

gliederung ebenfalls mit Zuschüssen, einem Gründungs-

zuschuss oder Hilfsmitteln am Arbeitsplatz unterstützt 

werden.

2.2 Die Voraussetzungen

Persönliche Voraussetzungen

Die persönlichen Voraussetzungen für berufliche Rehabilitationsleistungen 

erfüllen Sie, wenn Ihre Erwerbsfähigkeit wegen Krankheit oder körperlicher 

oder seelischer Behinderung erheblich gefährdet oder bereits gemindert ist 

und durch Rehabilitationsleistungen

• bei erheblich gefährdeter Erwerbsfähigkeit die drohende Minderung 

abgewendet werden kann oder

TIPP  

Bei Fragen zur beruflichen 

Rehabilitation können 

Sie sich gerne auch an 

eine ambulante psychoso-

ziale Krebsberatungsstelle 

wenden. 

Hier finden Sie eine Über-

sicht aller baden-württem-

bergischen Krebsberatungs-

stellen:

https://www.krebsverband-

bw.de/krebsberatung-1/

krebsberatung/krebsbera-

tungsstellen-in-baden- 

wuerttemberg

https://www.krebsverband-bw.de/krebsberatung-1/krebsberatung/krebsberatungsstellen-in-baden-wuerttemberg
https://www.krebsverband-bw.de/krebsberatung-1/krebsberatung/krebsberatungsstellen-in-baden-wuerttemberg
https://www.krebsverband-bw.de/krebsberatung-1/krebsberatung/krebsberatungsstellen-in-baden-wuerttemberg
https://www.krebsverband-bw.de/krebsberatung-1/krebsberatung/krebsberatungsstellen-in-baden-wuerttemberg
https://www.krebsverband-bw.de/krebsberatung-1/krebsberatung/krebsberatungsstellen-in-baden-wuerttemberg
https://www.krebsverband-bw.de/krebsberatung-1/krebsberatung/krebsberatungsstellen-in-baden-wuerttemberg
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• die bereits geminderte Erwerbsfähigkeit wesentlich gebessert, 

wiederhergestellt oder eine wesentliche Verschlechterung abgewendet 

werden kann oder

• bei teilweise geminderter Erwerbsfähigkeit ohne Aussicht auf 

wesentliche Besserung der bisherige Arbeitsplatz erhalten werden kann.

Versicherungsrechtliche Voraussetzungen
Für Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben müssen Sie zusätzlich eine der 

folgenden versicherungsrechtlichen Voraussetzungen erfüllen. Sie können 

diese Leistungen erhalten, wenn 

• Ihnen ohne diese Leistungen eine Rente wegen verminderter 

Erwerbsfähigkeit gezahlt werden müsste oder 

• die Leistungen unmittelbar im Anschluss an eine medizinische 

Rehabilitation erforderlich sind, damit die Rehabilitation erfolgreich 

beendet werden kann oder 

• Sie zum Zeitpunkt der Antragstellung bereits eine Mindestwartezeit von 

15 Jahren zurückgelegt haben. Für die Wartezeit von 15 Jahren zählen 

dabei Pflichtbeiträge und freiwillige Beiträge, Kindererziehungszeiten 

und Zeiten aus dem Versorgungsausgleich mit. 

Wenn bei Ihnen keiner dieser Punkte zutrifft, ist die Agentur für Arbeit Ihr 

Ansprechpartner. Empfänger*innen einer Erwerbsminderungsrente oder 

hinterbliebene Ehepartner mit Anspruch auf eine große Witwen- oder 

Witwer rente wegen verminderter Erwerbsfähigkeit erfüllen stets diese Vor-

aussetzungen für eine berufliche Rehabilitation.

Leistungen ausgeschlossen
Rehabilitationsleistungen der Rentenversicherung kommen nicht in Frage, 

wenn Sie

• wegen eines Arbeitsunfalls, einer Berufskrankheit oder einer 

Schädigung durch dritte Personen Anspruch auf eine gleichartige 

Leistung von einem anderen Rehabilitationsträger haben (z. B. von der 

Unfallversicherung) oder

• bereits eine Altersrente von wenigstens zwei Dritteln der Vollrente 

erhalten oder beantragt haben oder

• Beamt*in oder Empfänger*in von Versorgungsbezügen im Ruhestand 

sind oder

• bereits dauerhaft aus dem Erwerbsleben ausgeschieden sind und bis 

zum Beginn Ihrer Altersrente übergangsweise andere Leistungen 

erhalten oder

• sich gewöhnlich im Ausland aufhalten.

2.3 Arbeiten trotz Einschränkung

Technische Hilfen und persönliche Hilfsmittel
Wenn Sie persönliche Hilfsmittel benötigen oder Ihr Arbeitsplatz mit be-

sonderen technischen Hilfsmitteln ausgestattet werden muss, damit Sie dort 

dauerhaft arbeiten können, übernimmt Ihr Rehabilitationsträger hierfür die 

Kosten. Damit sollen die Folgeerscheinungen Ihrer Behinderung für die beruf-

liche Tätigkeit ausgeglichen werden. Allerdings werden für persönliche 

Hilfsmittel die Kosten nicht übernommen, wenn damit nur eine medizinische 

Funktionsstörung beseitigt wird. Wenden Sie sich hierzu auch an Ihren Ar-

beitgeber oder den betriebsärztlichen Dienst.

Kraftfahrzeughilfe
Zur sogenannten Kraftfahrzeughilfe gehören Zuschüsse

• für den Kauf eines Autos,

• für die behindertengerechte Zusatzausstattung Ihres Autos,

• für das Erlangen einer Fahrerlaubnis und

• für die Beförderung durch Transportdienste (Taxi oder ähnliche 

Verkehrsmittel).

Voraussetzung hierfür ist, dass Sie aufgrund Ihrer Behinderung dauerhaft auf 

die Nutzung eines Autos angewiesen sein müssen, um Ihren Arbeits- oder 

Ausbildungsort erreichen zu können. Die Zuschüsse für den Kauf eines Autos 

und die Fördermittel für eine Fahrerlaubnis werden abhängig von der Höhe 

Ihres Einkommens gezahlt. Die Kosten für die behindertengerechte Zusatz-

ausstattung Ihres Fahrzeugs übernimmt der Kostenträger dagegen unabhän-

gig von der Höhe Ihres Einkommens. Dazu zählen beispielsweise Auf-

wendungen für ein Automatikgetriebe, für Lenkhilfen, Bremskraftverstärker 

oder verstellbare und schwenkbare Sitze. Das Auto sollte hinsichtlich Größe 
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und Ausstattung für Ihre Behinderung angemessen sein und die Zusatz-

ausstattung keinen unverhältnismäßigen Mehraufwand erfordern. Grund-

sätzlich wird hier von einem Fahrzeug der unteren Mittelklasse ausgegangen. 

Alternativ kann der Kostenträger Ihnen auch Zuschüsse für Ihre Beförderung 

zwischen Wohnung und Arbeitsstelle durch Transportdienste zahlen. Dies ist 

möglich, wenn die Beförderungskosten letztlich wirtschaftlicher sind als der 

Zuschuss für den Kauf eines Autos oder Sie selbst nicht Auto fahren können.

Leistungen zur Aktivierung und beruflichen Eingliederung
Sie können bei der Suche beziehungsweise Aufnahme einer neuen Arbeit 

unterstützt werden. Finanziell gefördert werden beispielsweise:

• die Aufwendungen für die erste Fahrt zum Antritt einer auswärtigen 

Arbeit,

• in Ausnahmefällen die Kosten für die tägliche Fahrt zwischen Wohnort 

und Arbeitsstelle, wenn diese Kosten für Sie unzumutbar hoch wären 

und dadurch Ihre Wiedereingliederung gefährdet ist,

• die Sicherung des Lebensunterhaltes von Ihnen und Ihrer Familie bis zur 

ersten vollen Lohnzahlung, wenn der Arbeitgeber Ihnen keinen Abschlag 

auf das erste Gehalt zahlt oder – alternativ – die Kosten, die im Zusam-

menhang mit der Arbeitsaufnahme entstehen,

• die Kosten für Arbeitskleidung und -geräte, die Sie sich selbst kaufen 

müssen, weil der Arbeitgeber Ihnen keine Ausrüstung (z. B. einen 

Schutzanzug) bereitstellt,

• die Kosten, die während der Anlaufphase Ihrer Beschäftigung für eine 

doppelte Haushaltführung entstehen, weil Ihr beruflicher Wiedereinstieg 

nur auswärts möglich ist und Sie übergangsweise einen zweiten Haushalt 

führen müssen, weil der Arbeitsort außerhalb des zumutbaren Pendel-

bereiches liegt oder Ihre Familie nicht umziehen kann oder

• die Kosten für den Umzug an einen anderen Arbeitsort, weil eine 

Arbeitsaufnahme am Wohnort nicht möglich ist und die Reisekosten  

für Ihre Familienangehörigen, die mit Ihnen umziehen.

Im Rahmen der Aktivierung und beruflichen Eingliederung können Sie auch 

an vielfältigen Veranstaltungen teilnehmen, die Ihre berufliche Eingliederung 

unterstützen. Hierzu gehören beispielsweise:

• Maßnahmen, die Sie an den aktuellen Ausbildungs- und Arbeitsmarkt 

heranführen – beispielsweise Trainingsmaßnahmen, in denen Sie 

unterschiedliche Kenntnisse und Fähigkeiten erwerben oder auffrischen 

können oder

• Maßnahmen, die eventuelle Hemmnisse bei der Vermittlung feststellen, 

verringern oder beseitigen (z. B. EDV-Kurse, Coaching-Leistungen).

2.4 Weitere Hilfsangebote

Wohnungshilfen
Wohnungshilfen sind Förderbeträge, die Sie für den behindertengerechten 

Um- und Ausbau Ihres Wohnbereichs erhalten können. Die Baumaßnahmen 

müssen dazu beitragen, Ihren Arbeitsplatz zu erhalten oder einen neuen be-

kommen zu können. Sie dürfen nicht in erster Linie einer besseren Lebens-

qualität dienen. Auch für eine behindertengerechte Zufahrt (Auffahrrampe) 

zur Wohnung könnten Sie einen Zuschuss erhalten.

Bitte beachten Sie
Kosten, die bei der Wohnraumbeschaffung entstehen (Maklergebühren 

oder Kautionen), müssen Sie jedoch allein tragen.

Arbeitsassistenz
Wenn Sie schwerbehindert sind und für die Aufnahme einer Beschäftigung 

eine Arbeitsassistenz benötigen, erhalten Sie von einem Rehabilitations-

träger finanzielle Unterstützung. Die Kosten werden längstens für drei Jah-

re übernommen. Bei weiterem Bedarf finanziert das Integrationsamt die 

Arbeitsassistenz.

Bitte beachten Sie
Rehabilitationsträger und Integrationsamt arbeiten eng zusammen.  

Zuständig für die Durchführung der Arbeitsassistenz ist ausschließlich 

das Integrationsamt.
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Gründungszuschuss
Auch als Gründer einer selbständigen Existenz können Sie im Rahmen der 

beruflichen Rehabilitation unterstützt werden. Wenn Ihre selbständige Tätig-

keit zu Ihrem Krankheitsbild passt und Sie – statt arbeitslos zu sein – dadurch 

ins Erwerbsleben zurückfinden, erhalten Sie einen Gründungszuschuss.

Dieser ist genauso hoch wie Ihre zuvor von der Agentur für Arbeit gezahlte 

Unterstützung und enthält zusätzlich einen Pauschalbetrag für Sozialversi-

cherungsbeiträge. Der Gründungszuschuss wird für sechs Monate gezahlt. 

Unter bestimmten Voraussetzungen können Sie den Gründungszuschuss in 

einer zweiten Phase für weitere neun Monate bekommen – dann aber aus-

schließlich in Höhe des Pauschalbetrages für die soziale Absicherung.

2.5 Zurück auf die Schulbank  
Den alten Beruf neu erlernen oder umschulen

Durch eine Erkrankung können Lücken im beruflichen Wissen entstehen, bis-

herige Kenntnisse und Fähigkeiten sogar verloren gehen oder technische 

Neuerungen einfach verpasst werden. Damit Sie dies möglichst ausgleichen 

können, bietet die berufliche Rehabilitation verschiedene Aus- und Weiter-

bildungsmaßnahmen an. Durchgeführt werden die verschiedenen Bildungs-

angebote von privaten Bildungsträgern, staatlichen Fachschulen, Betrieben, 

Berufsförderungswerken oder ähnlichen Einrichtungen der beruflichen  

Rehabilitation.

Berufsvorbereitung
Leistungen zur Berufsvorbereitung bietet Ihnen der Rehabilitationsträger 

dann an, wenn Ihnen für eine Bildungsmaßnahme noch bestimmte Grund-

kenntnisse fehlen. Dafür gibt es berufsbezogene Förderlehrgänge, Lehrgän-

ge zur Verbesserung der Eingliederungsmöglichkeiten und Grundausbil-

dungslehrgänge (beispielsweise eine blindentechnische Grundausbildung). 

Sie können stundenweise ambulant oder stationär als Vollzeitförderung 

durchgeführt werden.

Berufliche Anpassung
Die berufliche Anpassung soll Ihnen helfen, im alten Beruf wieder Fuß zu 

fassen. Sie baut auf vorhandenen Kenntnissen und Fähigkeiten auf und 

schließt eingetretene Wissenslücken. Außerdem sollen Sie berufliche Kennt-

nisse aktualisieren und den neuen technischen Erfordernissen beziehungs-

weise Standards anpassen. Sie erlernen Ihren alten Beruf also noch einmal 

neu. Die berufliche Anpassung kann auch dazu dienen, eine andere Tätig-

keit – beispielsweise an einem anderen Arbeitsplatz – im erlernten Beruf 

auszuüben. Maßnahmen, die lediglich die Allgemeinbildung betreffen, ge-

hören aber nicht dazu.

Berufliche Weiterbildung
Bei der beruflichen Weiterbildung geht es darum, neues Wissen zu erlangen 

und vorhandene berufliche Kenntnisse und Fähigkeiten zu erweitern. Hierzu 

zählen die berufliche Fortbildung und die berufliche Umschulung. 

Die berufliche Fortbildung dient Ihrer Weiterqualifizierung im bisherigen Be-

ruf. Sie soll Ihnen damit eine Wiedereingliederung in das gewohnte Arbeits-

feld ermöglichen. 

Wenn Sie Ihre bisherige Tätigkeit wegen Ihrer Behinderung nicht mehr aus-

üben können, bieten Ihnen Rehabilitationsträger eine Umschulung an. Um-

schulen heißt, Ihnen werden Kenntnisse und Fähigkeiten für eine behinder-

tengerechte Tätigkeit mit neuen Arbeitsinhalten vermittelt. Sie können also 

im Rahmen der beruflichen Rehabilitation sogar einen völlig neuen Beruf 

erlernen, wenn Sie diesen auch unter Berücksichtigung Ihrer Behinderung 

ausüben können.

Bitte beachten Sie
Eine Umschulung sollten Sie mit einer Qualifikation, z. B. mit einer Prü-

fung vor der Handwerks- oder Industrie- und Handelskammer abschlie-

ßen. Sie wird in Berufsförderungswerken, aber auch an Fachschulen oder 

in Betrieben durchgeführt.
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Berufliche Ausbildung
Die berufliche Ausbildung umfasst alle Maßnahmen, die den Weg in eine 

Beschäftigung ermöglichen. Sie ist die erste zu einem Abschluss führende 

berufliche Bildungsmaßnahme. Dazu gehören:

• eine betriebliche Ausbildung (z. B. eine Lehre),

• eine überbetriebliche Ausbildung (z. B. an einer Fachschule),

• eine betriebliche Ausbildung mit überbetrieblichen Abschnitten sowie

• eine überbetriebliche Ausbildung in einer besonderen Ausbildungsstätte 

für behinderte Menschen (z. B. in einem Berufsförderungswerk).

Unterstützte Beschäftigung
Wenn es für Sie aufgrund Ihrer gesundheitlichen Einschränkungen besonders 

schwierig sein sollte, wieder fit für den allgemeinen Arbeitsmarkt zu werden, 

gibt es die Möglichkeit einer individuellen betrieblichen Qualifizierung. Mit 

dem Instrument „Unterstützte Beschäftigung“ kann dann alternativ zu einer 

Leistung in einer Werkstatt für behinderte Menschen die berufliche Wieder-

eingliederung erreicht werden. Professionelle Helfer (beispielsweise Inte-

grationsfachdienste) finden für Sie zunächst geeignete Arbeitsmöglichkei-

ten. In einer betrieblichen Qualifizierung, die ein oder zwei Jahre dauert, 

werden Ihnen dann individuell notwendige praktische Inhalte, tätigkeits-

übergreifende Kenntnisse und Schlüsselqualifikationen vermittelt, damit Sie 

einen Arbeitsvertrag abschließen können. Diese Leistung bereitet Sie also 

auf den Wiedereinstieg in ein sozialversicherungspflichtiges Beschäftigungs-

verhältnis vor, das künftig wieder Ihren Unterhalt sichern soll.

3

BERUFLICHE EIGNUNG UND 

ARBEITSERPROBUNG

Der Rehabilitationsträger sucht mit Ihnen gemeinsam eine Leistung aus, die 

für Ihre berufliche Eingliederung zweckmäßig und trotzdem wirtschaftlich 

ist. Nicht immer lässt sich gleich feststellen, welche Art der Leistung oder 

welche einzelnen Schritte hierfür am besten geeignet sind. Eine Arbeitser-

probung und die Klärung Ihrer beruflichen Eignung können hier hilfreich sein. 

Bei der Prüfung Ihrer beruflichen Eignung werden Faktoren wie das indivi-

duelle Leistungsvermögen, Neigung sowie die Auswirkungen der Behinde-

rung auf die spätere berufliche Tätigkeit beurteilt. Eine anschließende  

Arbeitserprobung kann dann klären, ob Sie den Ausbildungs- und Arbeits-

platzanforderungen des Berufs, der geeignet erscheint, tatsächlich gerecht 

werden.
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UNTERSTÜTZUNG  

IHRES ARBEITGEBERS 

Auch Ihr Arbeitgeber wird von den Rehabilitationsträgern finanziell unter-

stützt, wenn er Ihnen einen beruflichen Wiedereinstieg ermöglicht oder Sie 

betrieblich aus- und weiterbildet. Zuschüsse gibt es außerdem für Beschäf-

tigungen auf Probe und behinderungsbedingte Einrichtungen beziehungs-

weise Umbauten im Betrieb. Einen Anspruch auf Zuschüsse hat der Arbeit-

geber selbst jedoch nicht, auch wenn er letztlich der Begünstigte ist. Den 

Zuschuss müssen Sie beantragen. Machen Sie das Thema „Berufsförderung“ 

deshalb zur Chefsache und informieren Sie den Arbeitgeber über die unter-

schiedlichen finanziellen Fördermöglichkeiten.

4.1  Ausbildung oder Weiterbildung im Betrieb

Wenn Ihr Arbeitgeber Ihnen von sich aus eine behindertengerechte Aus- oder 

Weiterbildung im Betrieb anbietet, dies aber an die Bedingung knüpft, dass 

sich auch der Rehabilitationsträger finanziell daran beteiligt, kann beispiels-

weise ein solcher Zuschuss gezahlt werden. Für die Höhe des Zuschusses 

sind die Art und Schwere Ihrer Behinderung und der Mehraufwand für Ihre 

Unterweisung maßgeblich.

4.2 Berufliche Eingliederung

Um Arbeitgebern einen Anreiz zu geben, Arbeitnehmer*in-

nen mit gesundheitlichen Einschränkungen möglichst dau-

erhaft einen Arbeitsplatz zu bieten, zahlt der Rehabilita-

tionsträger Eingliederungszuschüsse. Dies sind Zuschüsse 

zum Arbeitsentgelt, die Ihr Arbeitgeber in Ihrer Einarbei-

tungsphase bekommen kann. Sie sollen die verminderte 

Arbeitsleistung ausgleichen, bis Sie die volle Leistungsfähig-

keit erreicht haben. Die Höhe richtet sich nach dem Leis-

tungsstand der Versicherten/des Versicherten und wird 

zwischen Rehabilitationsträger und Arbeitgeber jeweils ver-

einbart. 

Zuschüsse kann Ihr Arbeitgeber auch dann bekommen, 

wenn er Ihnen zur Wiedereingliederung einen Arbeitsplatz 

anbietet, der von Anfang an Ihrem Leistungsvermögen ent-

spricht. Die Vermittlung neuer Fähigkeiten und Kenntnisse 

ist dann nicht zwingend erforderlich.

4.3 Arbeitshilfen und behindertengerechte 
Einrichtungen

Zu Aufwendungen, die für eine behinderungsbedingte Aus-

stattung des Arbeits- oder Ausbildungsplatzes erforderlich sind, zahlt der  

Rehabilitationsträger Zuschüsse. Dazu gehören beispielsweise Umbauten wie 

Auffahrrampen, Treppenhilfen oder behindertengerechte sanitäre Anlagen. 

4.4 Beschäftigung auf Probe 

Wenn durch eine Beschäftigung auf Probe Ihre Chancen auf eine vollständige und 

dauerhafte Eingliederung steigen oder überhaupt erst entstehen, kann für diese 

Beschäftigung ein Zuschuss gezahlt werden. Von einer Beschäftigung auf Probe 

profitieren beide Seiten: Sie können testen, ob Sie den Arbeitsplatz ausfüllen 

können. Der Arbeitgeber sieht, ob Sie dafür geeignet sind, und kann über eine 

weitere Beschäftigung entscheiden. Die während der Probezeit anfallenden Lohn- 

und Gehaltskosten einschließlich der Arbeitgeberanteile zur Sozialversicherung 

übernimmt Ihr Rehabilitationsträger zumindest teilweise, manchmal auch ganz.

TIPP  

Bei Fragen zur beruflichen 

Rehabilitation können Sie 

sich gerne auch an eine am-

bulante psychosoziale Krebs-

beratungsstelle wenden. 

Hier finden Sie eine  

Übersicht, aller baden- 

württembergischen  

Krebsberatungsstellen:

https://www.krebsverband-

bw.de/krebsberatung-1/

krebsberatung/krebsbera-

tungsstellen-in-baden- 

wuerttemberg

https://www.krebsverband-bw.de/krebsberatung-1/krebsberatung/krebsberatungsstellen-in-baden-wuerttemberg
https://www.krebsverband-bw.de/krebsberatung-1/krebsberatung/krebsberatungsstellen-in-baden-wuerttemberg
https://www.krebsverband-bw.de/krebsberatung-1/krebsberatung/krebsberatungsstellen-in-baden-wuerttemberg
https://www.krebsverband-bw.de/krebsberatung-1/krebsberatung/krebsberatungsstellen-in-baden-wuerttemberg
https://www.krebsverband-bw.de/krebsberatung-1/krebsberatung/krebsberatungsstellen-in-baden-wuerttemberg
https://www.krebsverband-bw.de/krebsberatung-1/krebsberatung/krebsberatungsstellen-in-baden-wuerttemberg
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WERKSTÄTTEN FÜR  

BEHINDERTE MENSCHEN – 

DER BESONDERE ARBEITSMARKT 

Die Rehabilitationsträger helfen Ihnen auch dann, wenn die Einschränkungen 

durch Ihre Behinderung so gravierend sind, dass Sie auf dem allgemeinen 

Arbeitsmarkt nicht wieder Fuß fassen können. Berufsfördernde Leistungen 

bietet der Rehabilitationsträger daher auch für den besonderen Arbeitsmarkt 

der Werkstätten für behinderte Menschen an. Diese werden im Eingangs- 

und im Berufsbildungsbereich einer Werkstatt für behinderte Menschen 

durchgeführt und finanziert. Es muss jedoch absehbar sein, dass Sie auf die-

sem besonderen Arbeitsmarkt wettbewerbsfähig sind beziehungsweise nur 

dort einer angemessenen Erwerbstätigkeit nachgehen können. 

Im Eingangsverfahren wird zunächst geprüft, ob Sie für die Aufnahme in 

einer solchen Einrichtung geeignet sind. Anschließend wird ein Eingliede-

rungsplan erstellt. Dieses Verfahren dauert bis zu drei Monate.

Im Berufsbildungsbereich wird Ihr Leistungsvermögen dann so weit geför-

dert, dass Sie in einer Werkstatt für behinderte Menschen wirtschaftlich ver-

wertbare Arbeit leisten können und damit wieder versicherungspflichtig 

tätig werden. Die Leistungen im Berufsbildungsbereich können längstens 

zwei Jahre durchgeführt werden.

BERUFLICHE REHABILITATION 

KONKRET 

6.1 Der Antrag

Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben erhalten Sie nur, 

wenn Sie einen Antrag stellen. Wir empfehlen Ihnen, den 

Antrag bei einer/m Rehabilitationsberater*in Ihres Rehabi-

litationsträgers zu stellen. Dieser koordiniert die Zusam-

menarbeit mit anderen Rehabilitationsträgern, mit der 

Agentur für Arbeit und mit den Integrationsfachdiensten, 

die bei Bedarf ein bewährtes Netzwerk bilden. 

Doch auch andere öffentliche Stellen, wie die Agenturen für 

Arbeit, die gesetzlichen Krankenkassen oder die Versiche-

rungsämter, nehmen Ihren Antrag entgegen und sind Ihnen 

beim Ausfüllen der Formulare gern behilflich. 

Antragsformulare gibt es nicht nur direkt bei Ihrem Rehabilitationsträger, 

sondern auch in den Auskunft- und Beratungsstellen der Deutschen Renten-

versicherung und in den Gemeinden und Versicherungsämtern. Sie können 

sich die Antragsunterlagen auch unter www.deutscherentenversicherung.

de im Bereich Reha > Reha-Antragstellung als Formularpaket Leistungen zur 

Teilhabe am Arbeitsleben (LTA) herunterladen. Fügen Sie Ihrem Antrag bitte 

unbedingt den Zusatzfragebogen mit der Bezeichnung G 130 und für die 

Kraftfahrzeughilfe den Zusatzfragebogen G 140/141 sowie eine aktuelle Ver-

dienstbescheinigung bei. Ohne Ihre vollständigen Angaben in diesen Frage-

bögen ist keine fristgerechte Entscheidung über Ihren Antrag möglich. Die 

gewünschten Hilfen und Leistungen sollten Sie möglichst ausführlich be-

gründen.

TIPP  

Sie brauchen sich nicht 

darum zu kümmern, welche 

Stelle zuständig ist. Das 

klären die Rehabilitations-

träger unter sich und leiten 

Ihren Antrag an die jeweils 

richtige Adresse weiter. Sie 

werden selbstverständlich 

darüber informiert.

www.deutscherentenversicherung.de
www.deutscherentenversicherung.de


Onkologische Rehabilitation – Der Weg zurück in Alltag und Arbeitsleben

36 37

  6   Berufliche Rehabilitation konkret

Ihrem Antrag müssen Sie außerdem einen Befundbericht von Ihrem behan-

delnden Arzt beifügen. Der Arzt muss die Art Ihrer Erkrankung und die Not-

wendigkeit der Rehabilitationsleistungen bestätigen. Die Befundberichte 

erhalten Sie bei Ihrem zuständigen Rehabilitationsträger. Sie finden sie auch 

auf dessen Internetseite. Die Kosten für den ärztlichen Befundbericht über-

nimmt Ihr Rehabilitationsträger.

Anhand Ihrer eingereichten Unterlagen wird dann geprüft, ob Sie alle Voraus-

setzungen erfüllen und welche Leistungen für Sie in Frage kommen. 

6.2 Ihr persönlicher Berater 

Der/die Rehafachberater*in ist Ihr direkter Ansprechpartner 

in allen berufs- und arbeitskundlichen Fragen. Die Rehafach-

beratung begleitet und überwacht das Verfahren bis zur 

beruflichen Wiedereingliederung. Bei Bedarf wird die Zu-

sammenarbeit mit anderen Rehabilitationsträgern koordi-

niert. 

Sie erreichen die Rehafachberatung über Ihren Rehabilita-

tionsträger. Im Rahmen ihrer Tätigkeit bieten die Rehafach-

beratung auch Vorträge und Informationsveranstaltungen 

an, haben Sprechtage in Kliniken und Berufsförderungswerken und führen 

Arbeitgeberbesuche durch. Da die Berater*innen auch im Außendienst tätig 

sind, empfehlen wir Ihnen, telefonisch einen Termin zu vereinbaren. 

6.3 Die Agentur für Arbeit

Damit Sie wieder dauerhaft ins Erwerbsleben einsteigen können, orientieren 

sich die Leistungen der Berufsförderung an den Erfordernissen des Arbeits-

marktes. Bei der Einleitung und Durchführung einer beruflichen Rehabilita-

tion arbeitet die Rentenversicherung daher bei Bedarf mit der Agentur für 

Arbeit zusammen. Diese gibt eine einzelfall- beziehungsweise arbeitsmarkt-

bezogene Einschätzung ab. Zum Beispiel wird geprüft, ob Sie für eine Quali-

fizierungsmaßnahme geeignet sind oder in welchem Umfang eine besonde-

re Arbeitsplatzausstattung notwendig ist.

TIPP 

Alle Ansprechpartner für 

Rehabilitation finden Sie 

auf der Internetseite der 

Deutschen Rentenversiche-

rung unter www.deutsche-

rentenversicherung.de  

unter Reha > RehaBera-

tungsdienst.

6.4 Der Integrationsfachdienst

Der Integrationsfachdienst kann berufsfördernde Leistungen ergänzen. Bei 

besonderen Schwierigkeiten im beruflichen Alltag kann er Sie berufsbeglei-

tend unterstützen. Die Integrationsfachdienste helfen auch bei der Suche 

nach einem geeigneten Arbeitsplatz und bieten Arbeitgebern ausführliche 

Informationen und Beratung an.

6.5 Ergänzende finanzielle Unterstützung

Damit Sie und Ihre Familie auch während der Rehabilitation finanziell gesi-

chert sind, bietet der Rehabilitationsträger zusätzlich sogenannte ergänzen-

de Leistungen an. Hierbei handelt es sich um finanzielle Hilfen, die Sie im 

Zusammenhang mit Ihrer Rehabilitationsleistung erhalten können.

Übergangsgeld
Für die Dauer einer Leistung zur Teilhabe am Arbeitsleben erhalten Sie  

grundsätzlich Übergangsgeld. Als Unterhaltsersatz soll es Einkommenslü-

cken überbrücken beziehungsweise von vornherein ausschließen. Die Höhe 

richtet sich zum einen nach den letzten Arbeitseinkünften beziehungsweise 

den letzten Beitragszahlungen zur gesetzlichen Rentenversicherung; zum 

anderen nach einem fiktiven Arbeitsentgelt entsprechend Ihrer beruflichen 

Qualifikation. Unter bestimmten Voraussetzungen kann Übergangsgeld auch 

für Zeiten nach einer Leistung zur Teilhabe am Arbeitsleben sowie zwischen 

zwei zusammenhängenden berufsfördernden Leistungen gezahlt werden. 

Das gilt auch für die Zeit zwischen einer medizinischen und sich anschließen-

den berufsfördernden Rehabilitation.

Bitte beachten Sie
Während des Bezuges von Übergangsgeld sind Sie sozialversichert (ohne 

Arbeitslosenversicherung). Die Beiträge übernimmt Ihr Rehabilitations-

träger für Sie. Inbegriffen ist auch der Unfallversicherungsschutz. Dieser 

schließt den Weg zur Rehabilitationseinrichtung und zurück mit ein. Den 

Beitragszuschlag für Kinderlose zur Pflegeversicherung müssen Sie je-

doch selbst zahlen.

https://www.deutsche-rentenversicherung.de
https://www.deutsche-rentenversicherung.de
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Reisekosten
Reisekosten, die Ihnen wegen einer berufsfördernden Rehabilitation entste-

hen, übernimmt Ihr Rehabilitationsträger. Erstattet werden grundsätzlich die 

Kosten für die Hin- und Rückfahrt zwischen Ihrem Wohnort und der Ausbil-

dungsstätte in Höhe der Tarife für öffentliche Verkehrsmittel. Schöpfen Sie 

mögliche Fahrpreisermäßigungen dabei bitte aus. Reisen Sie mit Ihrem eige-

nen Kraftfahrzeug an, erhalten Sie eine Wegstreckenentschädigung. 

Darüber hinaus werden in der Regel auch die Reisekosten für zwei Familien-

heimfahrten im Monat zu Ihrem Wohn- beziehungsweise Aufenthaltsort 

übernommen, falls Sie außerhalb untergebracht sind. Anstelle der Kosten für 

die Familienheimfahrten können für Fahrten von Angehörigen vom Wohnort 

zu Ihrem Aufenthaltsort und zurück Reisekosten übernommen werden.

Haushaltshilfe und Kinderbetreuung
Der Rehabilitationsträger kann auch Kosten für eine Haushaltshilfe oder Kin-

derbetreuung übernehmen, wenn eine Teilnahme an der Rehabilitationsleis-

tung ansonsten nicht möglich ist. Diese Kostenübernahme sollten Sie jedoch 

vor Beginn der Berufsförderung beantragen. Möglich ist die Kostenübernah-

me, wenn Ihnen wegen der Teilnahme an der Rehabilitation die Weiterfüh-

rung des Haushalts nicht möglich ist und auch andere im Haushalt lebende 

Personen Ihren Haushalt nicht weiterführen und die Kinder nicht versorgen 

können. Außerdem muss ein Kind unter zwölf Jahre alt oder behindert und 

auf Hilfe angewiesen sein. Bei der Suche nach einer geeigneten Person haben 

Sie die freie Wahl.

Bitte beachten Sie
Liegen die Voraussetzungen für eine Haushaltshilfe nicht vor, weil Ihr 

Kind schon älter als zwölf Jahre ist, können Sie für unvermeidbare Kinder-

betreuungskosten einen Zuschuss bekommen.

Sonstige Kosten
Kosten, die unmittelbar bei einer beruflichen Rehabilitation entstehen,  

wie beispielsweise Prüfungsgebühren, Lernmittel, Arbeitskleidung oder Ar-

beitsgeräte, können ebenfalls von dem Rehabilitationsträger übernommen 

werden.
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ANHANG 

7.1 Widerspruchsverfahren bei Ablehnung einer Leistung 
zur Teilhabe

Wer eine Leistung zur medizinischen Rehabilitation oder zur Teilhabe am 

Arbeitsleben beantragt und eine Ablehnung erhält, kann dagegen natürlich 

Widerspruch einlegen. Das heißt, die betroffene versicherte Person hat das 

Recht, die Entscheidung überprüfen zu lassen. Wie aber läuft das Verfahren? 

Was ist dabei zu beachten? Und welche Fristen müssen eingehalten werden? 

Das Widerspruchsverfahren beginnt mit dem Eingang des Widerspruchs. 

Dieser muss schriftlich bei der Behörde, die den Antrag abgelehnt hat, ein-

gereicht oder von der dortigen Beratungskraft aufgenommen werden. Die 

versicherte Person muss deutlich machen, dass sie mit der Entscheidung 

nicht einverstanden ist. 

Weist der Widerspruch Unklarheiten auf, ist es Aufgabe der 

Behörde zu ermitteln, was die versicherte Person tatsächlich 

will. Wichtig ist, dass der Widerspruch innerhalb eines Mo-

nats nach der Entscheidung eingereicht wird. Denn: Wenn 

diese Frist überschritten wird, wird der Widerspruch aus 

formalen Gründen abgelehnt ohne dass er inhaltlich geprüft 

wurde. Liegt ein wirksamer Widerspruch vor, wird eine Ab-

hilfeprüfung durchgeführt. Dabei klärt die Behörde unter 

Beachtung dessen, was die versicherte Person aufgeschrieben beziehungs-

weise z. B. in der Auskunfts- und Beratungsstelle vorgebracht hat, ob sie an 

ihrer Ablehnung festhält oder ob sie den Widerspruch für teilweise bezie-

hungsweise vollständig erfolgreich hält. Ist Letzteres der Fall, wird das Wider-

spruchsverfahren zugunsten der versicherten Person abgeschlossen. 

Wird dem Widerspruch nicht abgeholfen, wird der Widerspruch dem Wi-

derspruchsausschuss zur Entscheidung vorgelegt. Zu beachten ist hierbei:  

Das Widerspruchsverfahren bei den Behörden der Sozialverwaltung, z. B. 

TIPP 

Zur Fristwahrung können 

Sie schnellstmöglich Wider-

spruch gegen den Bescheid 

einlegen und vermerken, 

dass die Begründung  

nachgereicht wird. 

Rentenversicherungsträger, Krankenkassen usw. ist kostenlos; es werden 

keine Gebühren und Auslagen erhoben. Damit soll sichergestellt werden, 

dass niemand aus finanziellen Gründen darauf verzichtet, Sozialleistungen 

oder Beratungen durch Leistungsträger zu beantragen. Darüber hinaus wer-

den dem Widerspruchsführer die zur Rechtsverfolgung notwendigen Kosten 

erstattet, wenn der Widerspruch erfolgreich ist. Die Gebühren und Auslagen 

eines Rechtsanwalts oder eines sonstigen Bevollmächtigten können dann 

erstattet werden, wenn seine Unterstützung notwendig war.

7.2 Beispielfall: Berufliche Perspektiven nach einer 
Krebserkrankung über das Berufsförderungswerk

Der berufliche Wiedereinstieg nach einer onkologischen Erkrankung ist für 

Arbeitnehmer*innen sowie den Arbeitgeber oft mit vielen Fragen und Unsi-

cherheiten verbunden. Woher wissen alle Beteiligten wie die aktuelle Leis-

tungsfähigkeit eingeschätzt werden kann? Was tun, wenn der bisherige Auf-

gabenbereich nicht mehr bewältigt wird? Um nach Krankheit oder Unfall 

beruflich neu zu beginnen, ist oft Unterstützung notwendig. Diese kann über 

die Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben (berufliche Rehabilitation) be-

antragt werden. 

Das Fallbeispiel soll Ihnen verdeutlichen, wie der Weg zurück in Arbeit über 

die berufliche Rehabilitation gelingen kann (Beispiel: Case Management des 

Berufsförderungswerkes Leipzig): 

Herr G. aus Z. ist 26 Jahre alt und arbeitet seit 2018 als Fertiger im Bereich 

Technik/Produktion bei einem Automobilhersteller. In seiner Tätigkeit muss 

er mittelschwere Lasten bewegen, vorn übergebeugt und mit den Armen 

über Brusthöhe arbeiten. Hinzu kommen psychisch belastende Komponen-

ten wie Zeitdruck, Norm- und Schichtarbeit.

Im März 2020 wurde bei Herrn G. Hodenkrebs diagnostiziert. Es erfolgte die 

medizinische Behandlung. Nach zwei Zyklen Chemotherapie, die im Juni 2020 

beendet wurden, lag bei Herrn G. eine allgemeine Schwäche und Leistungs-

minderung vor. Zur weiteren medizinischen Rehabilitation nahm Herr G. die 

AHB über vier Wochen in einer Rehabilitationsklinik in Ahlbeck wahr. Leis-

tungsträger dieser AHB war die Deutsche Rentenversicherung.
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Der Abschlussbericht der Klinik zeigte nachfolgendes einschränkendes  

Leistungsbild für Herrn G. auf:

• Ausschluss des Bewegens von Lasten,

• Vermeiden des Einflusses von Kälte, Nässe, Zugluft,  

inhalativer Belastungen,

• Vermeiden ständiger Zwangshaltungen der Wirbelsäule.

Die Belastbarkeit für die letzte Tätigkeit liegt unter drei Stunden. Für den 

allgemeinen Arbeitsmarkt (bei gesundheitsgerechter Beschäftigung) ist 

Herr G. mehr als sechs Stunden belastbar.

Sein gesundheitlicher Zustand bereitete Herrn G. im Januar 2021 große Sor-

gen. Er klagte über zunehmende neurologische Beschwerde-Symptomatik in 

der rechten Körperhälfte, Motorik-Störungen sowie Kraftverlust in Arm und 

Hand als Folge der Chemotherapie. Seine berufliche Zukunft ist ungewiss.

Bei einem Beratungsgespräch seiner Krankenkasse erfuhr Herr G. von der 

Möglichkeit der beruflichen Rehabilitation und bekam Informationen zum 

Case Management des Berufsförderungswerkes Leipzig. Herr G. stellte die 

notwendigen Anträge (G100 und G130) zur Teilhabe am Arbeitsleben (kurz 

LTA) bei seinem Rentenversicherungsträger.

Herr G. nahm nach der Empfehlung durch seine gesetzliche Krankenkasse 

Kontakt zum BFW Leipzig auf. Noch im Januar erfolgte das Erstgespräch 

wohnortnah mit der Case Managerin in der Außenstelle des BFW Leipzig. 

Dabei wurde die gesundheitliche und berufliche Situation von Herrn G. ana-

lysiert und darauf basierend ein Zeitplan für die nächsten Aktivitäten auf-

gestellt. Anfang Februar 2021 fand ein Betriebstermin mit dem Personalleiter 

statt. Im Gespräch wurde über das zu erwartende Leistungsbild des Mitarbei-

ters und die sich daraus ergebenden Konsequenzen informiert. Der Arbeit-

geber erhielt Informationen über die Möglichkeiten zur Unterstützung durch 

die Deutsche Rentenversicherung und das Integrationsamt (Antragstellung 

über Stadtverwaltung/Landratsamt; Antrag Gleichstellung in der Arbeits-

agentur).

Da Herr G. von seinem Arbeitgeber als wichtiger Leistungsträger geschätzt 

wird, werden alternative Ideen zur Weiterbeschäftigung im Unternehmen in 

Hinblick auf eine innerbetriebliche Umsetzung geprüft. Es entstand eine 

konkrete Idee für eine gesundheitsgerechte Weiterbeschäftigung in der 2022 

anlaufenden Anlagensteuerung im Werk. Anhand dessen wurden die nächs-

ten Schritte abgestimmt:

1.  Arbeitsversuch über eine stufenweise Wiedereingliederung im Kranken-

geld ab 5. März 2021 im zukünftig vorgesehenem Bereich unter arbeits-

medizinischer Aufsicht; Urlaubsabgeltung bis zur Qualifizierung.

2. Parallel Abklärung durch das BFW Leipzig mit der Deutschen Rentenver-

sicherung hinsichtlich einer Aufstiegsqualifizierung: gesetzlich geregelte 

Qualifizierung „Staatlich geprüfter Techniker – Farb- und Lacktechnik“ ab 

3. September 2021 (zwei Jahre Vollzeit).

Am Fallbeispiel von Herrn G. wird deutlich, dass ein zeitnahes Zusammen-

wirken aller am Prozess beteiligten Akteure sehr wichtig für das Gelingen 

der Wiedereingliederung in den Arbeitsprozess ist. 

Viele kleine und mittelständische Unternehmen können ihren leistungsge-

wandelten Mitarbeitern keine innerbetriebliche Umsetzung bieten. Oder was 

kann man tun, wenn man bereits von Arbeitslosigkeit betroffen ist?

Hier hat die/der Arbeitnehmer*in ebenfalls die Möglichkeit über die beruf-

liche Rehabilitation wieder in den ersten Arbeitsmarkt zurückzukehren. Das 

Antragsverfahren muss auch hier, wie im Fallbeispiel erläutert, durch die Ab-

gabe der Anträge G100 und G130 beim Rehabilitationsträger vom Versicher-

ten angestoßen werden.

Wurde der Antrag bewilligt, kann mit Hilfe des Berufsförderungswerkes in 

einer Berufsfindung/Arbeitserprobung (Assessment) die berufliche Eignung 

für eine neue Qualifizierung festgestellt werden. Das Ergebnis der Eignungs-

feststellung wird dem Leistungsträger zugesandt und mit dem Versicherten 

besprochen. Je nach Empfehlung kann sich eine Qualifizierung oder eine 

Integrationsmaßnahme anschließen. Beides hat die Rückkehr auf den ersten 

Arbeitsmarkt zum Ziel. 

Die Erfolgsquoten einer Arbeitsaufnahme nach einer beruflichen Neuorien-

tierung liegen je nach Branche zwischen 52 und 100 Prozent.
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7.3 Der Krebsverband Baden-Württemberg e.V.

In Baden-Württemberg erkranken jedes Jahr ca. 50.000 Menschen an Krebs. 

Die Diagnose Krebs ist in erster Linie für Betroffene ein großer Schock: Nichts 

ist mehr, wie es vorher war. Menschen, die an Krebs erkrankt sind, stehen bei 

uns im Mittelpunkt. Unser Ziel ist es, dass Menschen in Baden-Württemberg, 

die an Krebs erkrankt sind, optimal versorgt werden. Dies gelingt nur, wenn 

man zum einen neben der medizinischen Versorgung alle weiteren Aspekte 

der Betroffenen, wie z.B. Familie, Zugehörige und psychische Belastung mit 

in den Blick nimmt und zum anderen mit kompetenten Partnern ein starkes 

Netzwerk aufbaut. Unsere Partner sind die Selbsthilfe, Ministerien, Leis-

tungsträger, Fachverbände, Tumorzentren, Onkologische Schwerpunkte und 

die niedergelassenen Hämatologen und Onkologen.

Wir vertreten Ihre Interessen in den Ministerien, bei Leistungsträgern, Ver-

bänden, Fachgesellschaften und unterstützen Selbsthilfegruppen in Baden-

Württemberg finanziell und ideell. 

Mehr Wissen – Besser leben
Aufklärung und Informationen über die Möglichkeiten zur Vorsorge und 

Früherkennung von Krebserkrankungen sowie zu Therapie und Nachsorge 

gehören zu unseren wichtigsten Aufgaben.

Je früher Krebs erkannt wird, umso höher ist die Chance, den Krebs zu be-

siegen. Mit Projekten zur Prävention motivieren wir die Menschen zu einem 

gesunden Lebensstil, um so das persönliche Krebsrisiko zu senken. 

Eine Zukunft ohne Krebs! 
Der Krebsverband Baden-Württemberg e.V. arbei tet unabhängig von wirt-

schaftlichen Interessen und ist in großen Teilen auf Spenden angewiesen. 

Um auch in Zukunft das Engagement für Menschen mit Krebs fortzuführen, 

sind wir auf finanzielle Unterstüt zung angewiesen.

Spendenkonto
Landesbank Baden-Württemberg   

BIC SOLADEST600 

IBAN: DE97 6005 0101 0001 0139 00 

Spenden sind steuerbegünstigt

Krebsverband Baden-Württemberg e. V.  

Adalbert-Stifter-Straße 105

70437 Stuttgart 

Tel. 0711 848-10770

www.krebsverband-bw.de  

info@krebsverband-bw.de 

Folgen Sie uns!   

  krebsverband.bw  

  Krebsverband Baden-Württemberg 

7.4 Adressen und Ansprechpersonen zur Rehabilitation  
in Baden-Württemberg

Ambulante psychosoziale Krebsberatungsstellen  
in Baden-Württemberg

Information und Beratung
Die Beratungsstellen informieren und beraten Sie über verschiedene  

Hilfsangebote in unterschiedlichen Bereichen wie z. B.

• berufliche und finanzielle Möglichkeiten

• medizinische Rehabilitation

• Antragstellungen (z. B. Schwerbehindertenausweis)

• gesellschaftliche Teilhabe

• Selbsthilfegruppen

• weitere ambulante Unterstützungsangebote

Unterstützung und Begleitung
Die Beratungsstellen unterstützen und begleiten Sie nach Wunsch in  

vertraulichen Einzel-, Paar- oder Familiengesprächen bei 

• der Auseinandersetzung mit der Diagnose

• der Bewältigung des Krankheitsverlaufs

• akuten Krisen und Überlastung

• Problemen in Partnerschaft, Familie und Beruf

https://www.instagram.com/krebsverband.bw/?hl=de
https://www.facebook.com/krebsverband.bw/
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Freiburg

Psychosoziale Krebsberatung Freiburg  

Tumorzentrum Freiburg – CCCF 

Hauptstr. 5A 

79104 Freiburg 

Tel. 0761 270-77500

krebsberatungsstelle@ 

uniklinik-freiburg.de 

www.krebsberatungsstelle-freiburg.de 

Außensprechstunde Emmendingen

Heidelberg

Psychosoziale Krebsberatungsstelle  

Nordbaden 

Ernst-Moro-Haus 

Im Neuenheimer Feld (INF) 110

69120 Heidelberg 

Tel. 06221 56-22722

kontakt@kbs-nordbaden.de 

www.kbs-nordbaden.de 

Außensprechstunde Mannheim  

und Weinheim

Heilbronn

Psychosoziale Krebsberatungsstelle  

Heilbronn-Franken 

Moltkestr. 25 

74072 Heilbronn 

Tel. 07131 932480

info@slk-krebsberatung.de 

www.slk-kliniken.de 

Außensprechstunde Mosbach

Karlsruhe

Psychosoziale Beratungsstelle  

für Krebskranke und Angehörige 

AWO gGmbH Karlsruhe 

Kaiserstr. 160–162

76133 Karlsruhe 

Tel. 0721 98962-0 

krebsberatung-sekretariat@ 

awo-karlsruhe.de 

www.awo-karlsruhe.de 

Außenstelle Baden-Baden 

Außensprechstunde Bruchsal

Böblingen/Leonberg/Herrenberg

Haus der Diakonie Böblingen 

Landhausstr. 58

71032 Böblingen 

Tel. 07031 2165 11

info@diakonie-boeblingen.de

Haus der Diakonie Leonberg 

Agnes-Miegel-Str. 5 

71229 Leonberg 

Tel. 07152 3329400

info@diakonie-leonberg.de

Haus der Diakonie Herrenberg 

Bahnhofstr. 18 

71083 Herrenberg 

Tel. 07032 5438

info@diakonie-herrenberg.de

www.edivbb.de 

Weitere Beratungsstellen auf Seite 48 und 49

Ambulante psychosoziale Krebsberatungsstellen  
in Baden-Württemberg

  Hauptstelle

   Außenstellen

   Außensprechstunde

Ravensburg

Sigmaringen

Ostwürttemberg

Schwäbisch HallHeilbronn

Rhein-Neckar-Kreis

Alb- 

Donau-

Kreis

Karlsruhe

Böblingen

Tübingen

Breisgau- 

         Hochschwarzwald

Enzkreis

Heidelberg

Ortenaukreis

Rastatt

Freudenstadt

Rottweil
Zollernalbkreis

Reutlingen

Esslingen

Rems-Murr-

Kreis

Ludwigsburg

Neckar-
Odenwald-Kreis

Main-Tauber-
Kreis

Hohenlohe- 
Kreis

Göppingen
Calw

Tuttlingen
Biberach

Konstanz

Emmendingen

Lörrach Waldshut

Schwarzwald- 
       Baar-Kreis

Bodensee- 
                    Kreis

Pforzheim

Villingen-
Schwenningen

Freiburg 
im Breisgau

Stuttgart

Winnenden

Mutlangen

Ulm

Baden-Baden

Herrenberg

Mosbach

Leonberg 

Mannheim

Aalen

Geislingen

Göppingen

Crailsheim

Bad Saulgau

Emmendingen

Balingen

Horb

Biberach 

Wangen

Offenburg

https://www.krebsverband-bw.de/ 

krebsberatung-1/krebsberatung/ 

krebsberatungsstellen-in-baden-

wuerttemberg

https://www.krebsverband-bw.de/krebsberatung-1/krebsberatung/krebsberatungsstellen-in-baden-wuerttemberg
https://www.krebsverband-bw.de/krebsberatung-1/krebsberatung/krebsberatungsstellen-in-baden-wuerttemberg
https://www.krebsverband-bw.de/krebsberatung-1/krebsberatung/krebsberatungsstellen-in-baden-wuerttemberg
https://www.krebsverband-bw.de/krebsberatung-1/krebsberatung/krebsberatungsstellen-in-baden-wuerttemberg
https://www.krebsverband-bw.de/krebsberatung-1/krebsberatung/krebsberatungsstellen-in-baden-wuerttemberg
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Ludwigsburg 

Ambulante Krebsberatungsstelle  

am RKH Klinikum Ludwigsburg 

Posilipostr. 4 

71640 Ludwigsburg 

Tel. 07141 99-67871

lb.krebsberatung@rkh-kliniken.de 

www.rkh-kliniken.de

Mutlangen

Psychosoziale Krebsberatungsstelle 

Ostwürttemberg 

Haus 6

Klinikgelände Stauferklinikum 

Wetzgauer Str. 85 

73557 Mutlangen 

Tel. 07171 4950230

info@kbs-ow.de, www.kbs-ow.de 

Außensprechstunde Aalen

Offenburg

Krebsberatungsstelle Ortenau 

Weingartenstr. 70

77654 Offenburg 

Tel. 0781 4722590

info@krebsberatung-ortenau.de

Pforzheim

Krebsberatungsstelle Pforzheim 

Kanzlerstr. 2-6 

75175 Pforzheim 

Tel. 07231 969-8900

info@kbs-pforzheim.de 

www.kbs-pforzheim.de 

Außensprechstunde Pforzheim

Ravensburg

Krebsberatungsstelle Oberschwaben 

St. Elisabethen-Klinikum 

Elisabethenstr. 15 

88212 Ravensburg 

Tel. 0751 87-2593

krebsberatung@oberschwabenklinik.de 

www.oberschwabenklinik.de 

Außenstelle Wangen im Allgäu

Reutlingen 

Krebsberatungsstelle Reutlingen

Steinenbergstraße 23

72764 Reutlingen

Tel. 07121 200-4110

krebsberatungsstelle@klin-rt.de 

Schwäbisch Hall

Krebsberatung Schwäbisch Hall –  

Hohenlohe 

Am Mutterhaus 3

74523 Schwäbisch Hall 

Tel. 0791 89402

info@krebsberatung-sha.de 

www.krebsberatung-sha.de 

Außensprechstunde Crailsheim

Sigmaringen

Psychosoziale Krebsberatungsstelle 

Sigmaringen 

Laizer Str. 1

72488 Sigmaringen 

Tel. 07571 7296 450 

info@krebsberatung-sigmaringen.de 

www.krebsberatung-sigmaringen.de 

Außensprechstunde Bad Saulgau

Stuttgart

•   Krebsberatungsstelle Stuttgart 

Wilhelmsplatz 11

70182 Stuttgart 

Tel. 0711 5188-7276  

info@kbs-stuttgart.de 

www.kbs-stuttgart.de

•   Förderkreis krebskranke Kinder e.V. 

Stuttgart, n:ipo Beratungsstelle 

Herdweg 15

70174 Stuttgart 

Tel. 0711 25 39 48 48

nachsorge@foerderkreis- 

krebskranke-kinder.de

Tübingen

Psychosoziale Krebsberatungsstelle  

Tübingen 

Herrenberger Str. 23

72070 Tübingen 

Tel. 07071 2987033  

krebsberatung@med.uni-tuebingen.de 

www.kbs.tumorzentrum-tuebingen.de 

Außensprechstunde Balingen  

und Horb

Ulm

Psychosoziale Krebsberatungsstelle 

Ulm 

Kornhausgasse 9, 89073 Ulm 

Tel. 0731 88016520

kbs.ulm@uniklinik-ulm.de 

www.kbs-ulm.de 

Außensprechstunde Biberach,  

Geislingen und Göppingen

Villingen-Schwenningen

Krebsberatungsstelle  

Schwarzwald-Baar-Heuberg 

Herdstr. 4 (Gesundheitsamt Zi. 102) 

78050 Villingen-Schwenningen   

Tel. 07721 9137-187 

krebsberatungsstelle@lrasbk.de 

www.mitkrebsleben-sbh.de

Winnenden

Krebsberatungsstelle Rems-Murr 

Rems-Murr-Klinikum Winnenden  

(Haus 3)  

Am Jakobsweg 1

71364 Winnenden 

Tel. 07195 591-52470  

krebsberatung@rems-murr-kliniken.de 

www.rems-murr-kliniken.de 

https://www.rems-murr-kliniken.de
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Die Deutsche Rentenversicherung

Jährlich erfahren etwa eine Million Menschen, dass ihr Körper nicht mehr den 

Belastungen am Arbeitsplatz gewachsen ist oder dass die gesundheitlichen 

Probleme eine berufliche Neuorientierung erforderlich machen. Dank einer 

Rehabilitationsleistung steigen ihre Chancen auf einen erfolgreichen Neu-

start erheblich. Das Ziel jeder Rehabilitation lautet: Versicherte mit akuten 

oder chronischen Erkrankungen sollen wieder an ihren Arbeitsplatz zurück-

kehren oder in einen anderen Beruf einsteigen können. Eine Rehabilitation 

der Rentenversicherung kann sich im Einzelfall von einer medizinischen Leis-

tung über die Umschulung bis hin zur Wiedereingliederung in das Erwerbs-

leben erstrecken. Hierzu hält die Deutsche Rentenversicherung unter  

anderem ein flächendeckendes Angebot von Rehabilitationsplätzen in Ver-

tragseinrichtungen und in eigenen Reha-Zentren bereit. Durch diese Reha-

bilitationsstrukturen ist es möglich, den – vielfach chronisch kranken – Ver-

sicherten passgenaue und individuelle Rehabilitationsleistungen anzubieten. 

Eine erfolgreiche Rehabilitation ist ein Gewinn für alle Beteiligten. Die ver-

sicherte Person kann ihre gesundheitlichen Probleme bewältigen und weiter-

hin einem Beruf nachgehen; der Arbeitgeber kann weiterhin die Erfahrung 

und Arbeitskraft seines Teammitglieds nutzen; die Rentenversicherung er-

spart sich die Rentenzahlung und behält einen Beitragszahler. 

Deutsche Rentenversicherung Bund  

10704 Berlin, Zentralrufnummer:   030 865 0 

Sie werden je nach Anliegen weiter verbunden; halten Sie bitte  

Ihre Versicherungsnummer und gegebenenfalls das Bearbeitungs-

kennzeichen (BKZ) bereit. 

Service-Telefon der Deutschen Rentenversicherung Bund 

 0800 10 00 480 70 

Für alle Fragen rund um die Rentenversicherung und die  

Alterssicherung in direkter Beantwortung.  

Fax 030 865 272 40, meinefrage@drv-bund.de 

Deutsche Rentenversicherung Baden-Württemberg
Die Deutsche Rentenversicherung Baden-Württemberg an den Hauptsitzen 

in Karlsruhe und Stuttgart sowie in den Regionalzentren für Sie da. 

Karlsruhe   Stuttgart 

 0721 825-0    0711 848-0

Das kostenlose Servicetelefon erreichen Sie  

Mo – Do von 7:30 bis 19:30 Uhr, Fr von 7:30 bis 15:30 Uhr unter  

 0800 1000 480 24

Gerne können Sie auch per E-Mail mit der Rentenversicherung in Kontakt 

treten. Senden Sie Ihre E-Mail an post@drv-bw.de. Bitte geben Sie  

dabei immer Ihre Versicherungsnummer oder Ihren Namen und ihr  

Geburtsdatum an. Weitere Informationen finden Sie im Internet unter 

www.deutsche-rentenversicherung.de.

Hier finden Sie die regionalen Beratungsstellen der  

Deutschen Rentenversicherung:

https://www.deutsche-rentenversicherung.de/ 

BadenWuerttemberg/DE/Beratung-und-Kontakt/ 

Beratungsstellen/beratungsstellen_node.html

Reha-Beratungsdienst
Im Bereich der beruflichen Rehabilitation kommen viele verschiedene Leis-

tungen in Frage. Um die bestmöglichen und notwendigen Leistungen zur 

Teilhabe am Arbeitsleben passgenau ermitteln zu können, helfen auch die 

Reha-Beratungsdienste der Deutschen Rentenversicherung weiter. Sie sind 

Ansprechpartner in allen Fragen der Rehabilitation und begleiten bei Bedarf 

bei der Einleitung und Durchführung von Leistungen zur beruflichen Reha-

bilitation und koordinieren die Zusammenarbeit mit den Reha-Trägern. Ziel 

ist es, den Arbeitsplatz zu erhalten beziehungsweise eine schnelle Wieder-

eingliederung in das Erwerbsleben zu erreichen.

https://www.deutsche-rentenversicherung.de/BadenWuerttemberg/DE/Beratung-und-Kontakt/Beratungsstellen/beratungsstellen_node.html
https://www.deutsche-rentenversicherung.de/BadenWuerttemberg/DE/Beratung-und-Kontakt/Beratungsstellen/beratungsstellen_node.html
https://www.deutsche-rentenversicherung.de/BadenWuerttemberg/DE/Beratung-und-Kontakt/Beratungsstellen/beratungsstellen_node.html
https://www.deutsche-rentenversicherung.de/BadenWuerttemberg/DE/Beratung-und-Kontakt/Beratungsstellen/beratungsstellen_node.html
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Böblingen

Regionalzentrum Stuttgart/Böblingen 

Adalbert-Stifter-Str. 105

70437 Stuttgart 

Tel. 0711 848-30612

regio.s@drv-bw.de

Esslingen

Regionalzentrum Esslingen/Göppingen 

Adalbert-Stifter-Str. 105

70437 Stuttgart 

Tel. 0711 848-30621 

regio.es@drv-bw.de

Freiburg, Breisgau-Hochschwarzwald  

und Emmendingen

Regionalzentrum Freiburg 

Heinrich-v.-Stephan-Str. 3

79100 Freiburg 

Tel. 0761 20707-101  

regio.fr@drv-bw.de

Freudenstadt und Teile des  

Landkreises Calw 

Außenstelle Freudenstadt 

Wallstr. 8

72250 Freudenstadt 

Tel. 07441 86050-14

aussenstelle.freudenstadt@drv-bw.de 

Göppingen

Außenstelle Göppingen 

Schützenstr. 14

73033 Göppingen 

Tel. 0711 848-30622

aussenstelle.goeppingen@drv-bw.de

Heilbronn und  

Neckar-Odenwald-Kreis  

Regionalzentrum Heilbronn 

Friedensplatz 4

74072 Heilbronn 

Tel. 07131 6088-115

regio.hn@drv-bw.de

Karlsruhe, Rastatt und Baden-Baden

Regionalzentrum Karlsruhe 

Gartenstr. 105

76135 Karlsruhe 

Tel. 0721 825-11203

regio.ka@drv-bw.de

Lörrach und Waldshut-Tiengen

Außenstelle Lörrach 

Feldbergstr. 16

79539 Lörrach 

Tel. 07621 42256-30

aussenstelle.loerrach@drv-bw.de

Ludwigsburg

Regionalzentrum Ludwigsburg/ 

Waiblingen 

Adalbert-Stifter-Str. 105

70437 Stuttgart 

Tel. 0711 848-30631

regio.lb@drv-bw.de

Mannheim, Heidelberg und  

Rhein-Neckar-Kreis

Regionalzentrum Mannheim 

Mozartstr. 3

68161 Mannheim 

Tel. 0621 82005-20

regio.ma@drv-bw.de

Rems-Murr-Kreis

Regionalzentrum Ludwigsburg/ 

Waiblingen 

Adalbert-Stifter-Str. 105

70437 Stuttgart 

Tel. 0711 848-30632

regio.lb@drv-bw.de

Ostalbkreis und Heidenheim 

Regionalzentrum Aalen 

Bahnhofstr. 24-28

73430 Aalen 

Tel. 07361 9684-111

regio.aa@drv-bw.de

Ortenaukreis

Außenstelle Offenburg 

Okenstr. 27

77652 Offenburg 

Tel. 0781 63915-30

aussenstelle.offenburg@drv-bw.de

Pforzheim, Enzkreis und Teile  

des Landkreises Calw 

Außenstelle Pforzheim 

Freiburger Str. 7

75179 Pforzheim 

Tel. 07231 9314-37  

aussenstelle.pforzheim@drv-bw.de

Ravensburg, Bodenseekreis und  

Sigmaringen

Regionalzentrum Ravensburg 

Eisenbahnstr. 37

88212 Ravensburg 

Tel. 0751 8808-215, -452 und -211 

regio.rv@drv-bw.de

Reutlingen, Tübingen und  

Zollernalbkreis

Regionalzentrum Reutlingen 

Ringelbachstr. 15

72762 Reutlingen 

Tel. 07121 2037-366 und -368

regio.rt@drv-bw.de

Schwäbisch Hall, Hohenlohe und  

Main-Tauber-Kreis

Regionalzentrum Schwäbisch Hall 

Bahnhofstr. 28

74523 Schwäbisch Hall 

Tel. 0791 97130-195

regio.sha@drv-bw.de

Schwarzwald-Baar-Kreis, Konstanz, 

Rottweil und Tuttlingen 

Regionalzentrum  

Villingen-Schwenningen 

Kaiserring 3

78050 Villingen-Schwenningen 

Tel. 07721 9915-265 und -264

regio.vs@drv-bw.de

Stuttgart

Regionalzentrum Stuttgart/Böblingen 

Adalbert-Stifter-Str. 105

70437 Stuttgart 

Tel. 0711 848-30611

regio.s@drv-bw.de

Ulm, Alb-Donau-Kreis und Biberach

Regionalzentrum Ulm 

Wichernstr. 10, 89073 Ulm 

Tel. 0731 92041-132

regio.ul@drv-bw.de

Reha-Beratungsdienststellen der  
Deutschen Rentenversicherung
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  krebsverband.bw  

   Krebsverband  

Baden-Württemberg 

Ansprechstellen für Rehabilitation und Teilhabe
Von den Ansprechstellen erhalten Sie Auskünfte oder  

Informationsangebote über

• Leistungen zur Rehabilitation und Teilhabe  

• die Schritte zur Inanspruchnahme der Leistungen

• das Persönliche Budget

• Beratungsangebote, einschließlich des Angebots der  

ergänzenden unabhängigen Teilhabeberatung (EUTB)

Die Ansprechstellen für Rehabilitation und Teilhabe sollen sich – wenn  

erforderlich – untereinander abstimmen und Ihnen eine möglichst  

umfassende Auskunft „wie aus einer Hand“ geben.

Z. B. wenn es um die Planung von Teilhabe mehrerer Leistungen geht.

In Baden-Württemberg finden Sie die Ansprechstellen für  

Rehabilitation und Teilhabe unter folgendem Link

https://www.ansprechstellen.de/

FOLGEN SIE UNS

Quellennachweise

Die Inhalte der Kapitel auf den Seiten 8 bis 18 wurden der Broschüre „Rehabilitation 

nach Tumorerkrankungen“ der Deutschen Rentenversicherung entnommen.  

Herausgeber: Deutsche Rentenversicherung Bund; Geschäftsbereich Presse- und  

Öffentlichkeitsarbeit, Kommunikation; 10709 Berlin, Ruhrstraße 2; Postanschrift:  

10704 Berlin; 16. Auflage (8/2021), Nr. 304 

Die Inhalte der Kapitel auf den Seiten 19 bis 38 wurden der Broschüre „Berufliche Reha-

bilitation: Ihre neue Chance“ der Deutschen Rentenversicherung Bund entnommen. 

Herausgeber: Deutsche Rentenversicherung Bund; Geschäftsbereich Presse- und Öf-

fentlichkeitsarbeit, Kommunikation; 10709 Berlin, Ruhrstraße 2; Postanschrift: 10704 

Berlin; 16. Auflage (4/2021)

https://www.instagram.com/krebsverband.bw/?hl=de
https://www.facebook.com/krebsverband.bw/
https://www.facebook.com/krebsverband.bw/
https://www.facebook.com/krebsverband.bw/
https://www.ansprechstellen.de/suche.html
https://www.instagram.com/krebsverband.bw/?hl=de
https://www.ansprechstellen.de/suche.html


Krebsverband Baden-Württemberg e. V.
Adalbert-Stifter-Straße 105 

70437 Stuttgart

Tel. 0711 848-10770 

Fax 0711 848-10779

info@krebsverband-bw.de

www.krebsverband-bw.de

  krebsverband.bw  

  Krebsverband Baden-Württemberg 

MEHR 
WISSEN

BESSER
LEBEN

https://www.instagram.com/krebsverband.bw/?hl=de
https://www.instagram.com/krebsverband.bw/?hl=de
https://www.facebook.com/krebsverband.bw/
https://www.facebook.com/krebsverband.bw/
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